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59. Jahrgang · Nr. 4 26. Januar 2017

Die Ortsbücherei lädt ein:

Freitag, 17. Februar 2017
20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

in der Begegnungsstätte

Theater Sturmvogel präsentiert:

„Casablanca“ 
Liebeserklärung an einen Kultfilm

Das Reutlinger Theater Sturmvogel 
präsentiert ein rasantes Schauspiel, 
das Sie hinter die Kulissen Holly-
woods der 40er Jahre entführt. 
Gedreht wird der Kultfilm, eine 
wunderbare und tragische Liebes-
geschichte, auf der Bühne und Sie 
sind mittendrin. Die besten Szenen 
werden mit spannenden und wit-
zigen Geschichten über die Stars 
gemischt und mit viel Musik und 
Tanz gewürzt. 
Seien Sie dabei, wenn es heißt: 
"Spiels noch einmal, Sam" und 
"Ich seh' Dir in die Augen, Kleines".

Karten zu 10,– € sind im Vor-
verkauf in der Bücherei erhältlich. 

Telefon 4 20 77 72
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Textliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB vom 09.09.2014 / 21.10.2015 / 24.05.2016!
!
1. Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:!
!

¥ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),!
zuletzt geändert zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) mit Wirkung 
vom 24.10.2015!

¥ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl -I-, S. 132), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) mit Wirkung vom 20.09.2013!

¥ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) i. d. F. vom 05.03.2010 zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11.11.2014 (GBl. S. 501) mit Wirkung 01.03.2015 !

¥ Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18.12.1990 (BGBl.I. S. 58), geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) !

¥ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2015 !
(BGBl. I S. 2490) !

¥ Gesetz Ÿber Naturschutz und Landschaftspßege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) vom !
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) !

¥ Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 29.12.2004, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 808)!

!
!
!
2. Vorhandenes Planungsrecht!

Rechtskräftige Bebauungspläne und sonstige Pläne mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen!
Bauvorschriften liegen nicht vor.!

!
!
!
3. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 (1) BauGB !

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:!
!
!
3.1 Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO!
!
3.1.1 SO = Sonstiges Sondergebiet "Tankstelle" §§ 1, 11 BauNVO !

In der SO-Fläche ist ausschließlich die Errichtung einer Tankstelle mit folgenden Anlagen und Einrich-!
tungen zulässig:!

!
¥ Shopgebäude mit Bistro !
¥ PKW - Waschhalle !
¥ Selbstbedienungs - Waschboxen !
¥ überdachter Tankplatz für PKW !
¥ überdachter Tankplatz für LKW !
¥ Service-Inseln (ggf. überdacht) !
¥ Lagergebäude!
¥ PKW -Stellplätze !
¥ unterirdische Kraftstoffbehälter  

3.2 Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO !
!
!
3.2.1 GrundßŠchenzahl GRZ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §19 BauNVO!

Siehe Festsetzung im Plan.!
!
!
3.2.2 Höhe der baulichen Anlagen, Bezugshöhe!

§ 9 (1) 1 und (3) BauGB, § 16 (2) 1, 4 BauNVO, § 18 BauNVO!
Die im Plan eingetragenen Gebäudehöhen werden wie folgt festgesetzt: als Obergrenze bezogen auf die 
festgesetzte Bezugshöhe über Normalnull. Sie werden von der Bezugshöhe jeweils bis zur Oberkante 
Flachdach- / Dachabschluss (Attika) gemessen.!

!
Für die geplanten Gebäude und Überdachungen sind folgende Höhen als Obergrenzen festgesetzt:!

!
¥ Gebäude (Kiosk, Waschhalle, SB-Boxen, Lager etc.) 5,5 m !
¥ Überdachungen 7,5 m!

!
Die im Plan festgesetzten Gebäudehöhen dürfen für besondere betriebliche Einrichtungen, z.B. notwendige!
technische Aufbauten wie Dachkältezentrale, Heizung sowie Werbeanlagen auf dem Dach ausnahmsweise!
um max. 2,0 m Ÿberschritten werden, ihre GrundßŠche darf max. 10 % der jeweiligen Ÿberbauten FlŠche!
betragen, es ist jeweils ein Rücksprung von der Gebäudeaußenkante von mindestens 1,0 m einzuhalten.!

!
Solarenergiegewinnungsanlagen, z. B. fŸr die Warmwasserbereitung, sind auf den DachßŠchen von 
Gebäuden zulässig.!

!
!
3.3 Bauweise § 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO !

o = offene Bauweise entsprechend der Festsetzung im Plan!
!
!
3.4 †berbaubare GrundstŸcksßŠche ¤ 9 (1) Nr. 2 BauGB und ¤ 23 (3) BauNVO !

Die im Plan festgesetzten Baugrenzen gelten nur für oberirdische Anlagen.!
!
!
3.5 StellplŠtze ¤ 9 (1) Nr. 2 BauGB und ¤ 23 (3) BauNVO !

†berdachte StellplŠtze (Garagen, Carports) sind nur innerhalb der Ÿberbaubaren GrundstŸcksßŠchen!
zulässig.!

!
!
3.6 Nebenanlagen § 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 14 (1) und 23 (5) BauNVO !

Nebenanlagen sind, soweit sie !
GebŠude sind, nur innerhalb der Ÿberbaubaren Grund- stŸcksßŠche zulŠssig. Erdlagertanks fŸr wasser-!
gefährdende Stoffe und frei lagernde Tanks für wassergefährdende Stoffe sind auch außerhalb der über-!
baubaren GrundstŸcksßŠche zugelassen.!

!
!

Sonstige Nebenanlagen kšnnen im Rahmen von ¤ 23 (5) BauNVO auf den Grund- stŸcksßŠchen mit!
Ausnahme der PßanzgebotsßŠchen Pfg 1, Pfg 2 und Pfg 3 zugelassen werden. Auf die Festsetzungen der!
Pßanzgebote / Pßanzbindungen unter Ziff. 3.9 wird verwiesen.!

!
!
3.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte § 9 (1) Nr. 21 BauGB !

Die entsprechend im Plan festgesetzten Flächen sind mit folgenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten!
belastbar:!

!
Fläche Nr 1: Privatstraße !
Fahrrecht (Fr), Gehrecht (Gr) und Leitungsrecht (Lr) zugunsten der Anlieger (Tankstelle und Steinbruch 
NSN) sowie der Gemeinde Magstadt !
!
Fläche Nr. 2: Wasser-, Abwasserleitungen Lr, Fr zugunsten der Gemeinde Magstadt !

!
!
3.8 Grünordnung § 9 (1) Nr. 20, 25 a BauGB !

FŸr die festgesetzten Pßanzungen sind standortgerechte und!
gebietsheimische StrŠucher und BŠume entsprechend der Empfehlungen in den Pßanzlisten zu verwenden!
(siehe Ziff. 6.). Die Artenauswahl erfolgte anhand des Leitfadens Gebietsheimische Gehölze in Baden-!
WŸrttemberg der LFU (2002) und der gegebenen StandortverhŠltnisse. Die zu pßanzenden Gehšlze sollten!
dem Herkunftsgebiet Süddeutsches Hügel- und Bergland entstammen.!

!
FŸr festgesetzte Strauchpßanzungen sind Gehšlze zu verwenden, die zweimal ver- pßanzt wurden und eine!
Mindesthšhe von 100 cm aufweisen. FŸr Baumpßanzungen sind dreimal verpßanzte HochstŠmme mit Ballen!
mit einem Mindeststammumfang von 14 bis 16 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, zu!
verwenden.!

!
Alle Pßanz- und Saatarbeiten sind fachgerecht und nach entsprechender Bodenvorbereitung auszufŸhren. 
Die Gehšlzpßanzungen und EinzelbŠume sind fachgerecht zu pßegen und zu unterhalten. Ausgefallene!
BŠume und StrŠucher sind in der nŠchsten Pßanzperiode nachzupßanzen.!

!
Folgende grünordnerische Maßnahmen sind vorgesehen:!

!
!
3.8.1 Randeingrünung im Westen und Südwesten (Pfg 1) !

¤ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB Die PßanzgebotsßŠche 1!
ist als GrŸnßŠche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Offene StellplŠtze und sonstige Nebenanlagen, !
u. a. Werbeanlagen, sind innerhalb dieser Fläche nicht zulässig. Einfriedungen bis max. 1,4 m Höhe mit!
geeigneten Amphibienbarrieren sind zulässig.!

!
Die FlŠche umfasst ca. 1.121 qm. Bei geeigneter Bšschungsneigung sind je 50 qm PßanzgebotsßŠche 25!
heimische, standortgerechte StrŠucher zu pßanzen (siehe Ziff. 6. Pßanzliste 1). Unterhalb der Felswand ist!
eine niedrige, krautige Bepßanzung vorzusehen.!

!
!
!

!

3.8.2 Randeingrünung nördlich und südlich der Tankstellenzufahrt (Pfg. 2)!
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB !

!
Die PßanzgebotsßŠche 2 ist als GrŸnßŠche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. In der Pßanzgebots-!

 ßŠche 2 sind folgende Werbeanlagen jeweils mit Fundament zulŠssig: !
!

¥ drei Fahnenmasten mit einer Höhe von jeweils maximal 9 m !
¥ Plakatvitrine mit einer Höhe von maximal 1,5 m!

!
Weiterhin sind je ein Ein- und Ausfahrtspfeil sowie Einfriedungen bis max. 1,4 m Höhe mit geeigneten!
Amphibienbarrieren zulässig. Eine gute Einsehbarkeit der Zufahrtsstraße bzw. des Tankstellengeländes für!
an- und abfahrende LKW und PKW ist zu gewährleisten. !

!
Die PßanzgebotsßŠche umfasst ca. 188 qm. Sie mit ist einer geeigneten Saatmischung (bspw. ãParkplatz-!
rasen mit Kräutern“) zu begrünen.!

!
!
3.8.3 FlŠche zum Schutz, zur Pßege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft !

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB!
!

GrŸnßŠche im Osten (Pfg. 3)!
Die PßanzgebotsßŠche 3 ist als GrŸnßŠche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Bauliche Einrichtungen!
und Einfriedungen sind nicht zulŠssig. Zu den innerhalb der PßanzgebotsßŠche unterirdisch verlaufenden!
KanŠlen und Leitungen ist bei der Pßanzung von BŠumen ein Abstand von mindestens 2 m, fŸr StrŠucher ein!
Abstand von mindestens. 1,5 m einzuhalten.!

!
Die FlŠche umfasst ca. 553 qm. Sie ist als mageres GrŸnland mit gruppenweisen Strauch- und Baumpßan-!
zungen geeigneter, standortgerechter Gehšlzarten (siehe Ziff. 6., Pßanzlisten 1 und 2) anzulegen. Je 50 qm!
PßanzgebotsßŠche sind ein kleinkroniger Baum und zehn StrŠucher in einem Gruppenverband zu pßanzen.!

!
!
!
!
4. Satzung über die örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO!
!
!
4.1 Gestaltung baulicher Anlagen § 74 (1) Nr. 1 LBO!
!
4.1.1 Dachform, Dachneigung, Dachaufbauten!

Zulässig sind Flachdächer. Das Flachdach des Gebäudes Tankstellen-Shop ist extensiv zu begrünen.!
Ausnahmsweise können die Überdachungen der Tankanlagen andere Dachformen aufweisen, z. B.!
Tonnendach, wenn sie die in Ziff. 3.2.2 festgesetzten Höhen einhalten.!

!
!
4.2 Gestaltung von Werbeanlagen § 74 (1) Nr. 1 und 2 LBO!
!
4.2.1 Folgende Werbeanlagen sind innerhalb der Ÿberbaubaren GrundstŸcksßŠche zulŠssig:!
 !

¥ (W 1) Pylon als Gittermast oder Schleuderbetonmast mit Logo des Mineralölunternehmens zur!
Fernwirkung auf einer Fläche von max. 20 qm; LED-Beleuchtung. Höhe maximal 15 m.!

¥ (W 2) Elektronischer Preismast (Hinweis für den Kunden über die angebotenen Kraftstoffsorten mit!
Preisangaben), Höhe max. 8 m, LED-beleuchtet, Farbe und Ausführung nach Vorgabe des!
Mineralölunternehmens.!

¥ Service-Hinweistransparent (Hinweis über die Angebote/Leistungen der Tankstelle) im Einfahrts-!
bereich, Höhe max. 7 m, LED-Beleuchtung; Farbe, Größe und Ausführung nach Vorgabe des!
Mineralölunternehmens.!

¥ Tankdachkontur: Anbringung auf Höhe der Tankdachseiten, LED-Beleuchtung, Höhe bis max. 1 m,!
Farbe und Ausführung nach Vorgabe des Mineralölunterneh- mens; beleuchtete Logos nach 
Vorgabe des Mineralölunternehmens (1-2 Stück) auf Höhe der Tankdachkontur.!

¥ Gebäudekontur (Shop und Waschhalle): entsprechend der Tankdachkontur, jedoch ohne Logo;!
beleuchte Schriftzüge über dem Eingang, bzw. Ein- und Ausfahrt der Waschhalle!

¥ Beleuchtete Service-Insel Lampe im Design des Mineralölunternehmens!
¥ Tankdachstütze mit Produktanzeige (Hinweis für den Kunden über die angebotenen Kraftstoffsorten!

an den jeweiligen Zapfsäulen), beleuchtet; Farbe und Ausführung nach Vorgabe des Mineralöl-!
unternehmens.!

¥ Leuchtrahmenplakate mit Hinweisen zu den Angeboten/Leistungen der Tankstelle, zur Nutzung als!
Hinweisschild für die Waschhalleneinfahrt oder die Fahrtrichtungsanzeige; Farbe, Größe und!
Ausführung nach Vorgabe des Mineralölunternehmens.!

¥ Fahnenmasten mit Fahnen: Kennzeichnung der Tankstelle für den Kunden; Höhe max. 9 m!
¥ WandßŠchen: bedruckte Textilfolien mit aktueller Werbung, an den GebŠudewŠnden angebracht,!

unbeleuchtet.!
!
!
4.2.2 Werbeanlagen mit bewegtem bzw. wechselndem Licht sind nicht zulässig.!
!
!
4.2.3 Beleuchtete Werbeanlagen sind so zu konzipieren, dass Licht nicht nach oben abgestrahlt werden kann.!
!
!
4.2.4 Mit selbstständigen Werbeanlagen ist vom Fahrbahnrand der B 464 ein Abstand von 20 m einzuhalten.

4.3 Gestaltung und Nutzung der unbebauten FlŠchen der bebauten GrundstŸcke sowie von!
Einfriedigungen § 74 (1) Nr. 3 LBO!

!
Die nicht Ÿberbaubaren GrundstŸcksßŠchen und die nicht Ÿberbauten Teile der Ÿberbaubaren GrundstŸcks-!
ßŠchen sind, soweit sie nicht dem Nutzungszweck entsprechend oder als Funktions- und Erschlie§ungs-!
ßŠchen genutzt werden, als begrŸnte FreißŠchen anzulegen und zu unterhalten. Die BegrŸnung ist mit!
heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern herzustellen (siehe Artenverwendungsliste, Ziff. 
6.1). Durch Aufkantungen ist sicher zu stellen, dass den PßanzgebotsßŠchen gemŠ§ Ziff. 3.8.1 bis 3.8.3 kein!
OberßŠchenwasser von den in Ziff. 4.3.4 genannten FlŠchen zußie§en kann.!

!
!
4.3.1 Die nicht Ÿberbaubaren GrundstŸcksßŠchen und die nicht Ÿberbauten Teile der Ÿberbaubaren GrundstŸcks-!

ßŠchen sind, soweit sie nicht dem Nutzungszweck entsprechend oder als Funktions- und Erschlie§ungs-!
ßŠchen genutzt werden, als begrŸnte FreißŠchen anzulegen und zu unterhalten. Die BegrŸnung ist mit heimi-!
schen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern herzustellen (siehe Artenverwendungsliste, Ziff. 6.1).!
Durch Aufkantungen ist sicher zu stellen, dass den PßanzgebotsßŠchen gemŠ§ Ziff. 3.8.1 bis 3.8.3 kein!
OberßŠchenwasser von den in Ziff. 4.3.4 genannten FlŠchen zußie§en kann.!

!
!
4.3.2 Die PßanzgebotsßŠchen Pfg 1 und Pfg 2 dŸrfen weder als Stellplatz-, Arbeits- oder LagerßŠche noch fŸr!

sonstige, den gewerblichen Nutzungen dienende Flächen und Einrichtungen genutzt werden.!
!
!
4.3.3 Die PßanzgebotsßŠche Pfg 3 darf weder Ÿber- noch unterbaut oder Ÿberfahren werden mit Ausnahme der als!

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gewidmeten FlŠchen. Sie darf weder als Arbeits- oder LagerßŠche noch fŸr!
sonstige, den gewerblichen Nutzungen dienende Flächen und Einrichtungen genutzt werden.!

!
!
4.3.4 In den sonstigen nicht überbauten Bereichen sind Flächen für den Geh- und Fahrverkehr, oberirdische, nicht!

Ÿberdeckte StellplŠtze, LagerßŠchen und vergleichbare FunktionsßŠchen mit wasserundurchlŠssigen!
OberßŠchen zu versehen.!

!
!
!
4.4 Grundstückseinfriedungen!

Zulässig sind Metallzäune bis maximal 2 m Höhe. Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig.!
An der Böschungsoberkante zum Steinbruchgelände im Westen und Südwesten des Tankstellenareals ist ein!
für Kleintiere durchlässiger Wildschutzzaun mit Knotenweite 15x15 cm bis zu einer Höhe von 2,0 m!
zulässig.!

!
!
4.5 AbfallbehŠlter und -container!

Abfallbehälter und -container sind einzuhausen, einzugrünen oder durch Sichtschutzwände der Sicht von!
šffentlichen VerkehrsßŠchen zu entziehen. Sie sind in den PßanzgebotsßŠchen unzulŠssig.!

!
!
!
5. Hinweise, Empfehlungen und Kennzeichnungen!
!
5.1 Vor Baubeginn ist für die Gestaltung der Außenanlagen ein FreißŠchengestaltungsplan vorzulegen. Dabei!

sind insbesondere vorhandene und geplante GelŠndehšhen (GelŠndeproÞl), bestehende und geplante!
Bäume, Einfriedigungen, Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern, die für den Betriebsablauf benötigten!
Erschlie§ungs- bzw. evtl. LagerßŠchen, Materialien, sonstige Nutzungen der FreißŠchen mit Pßanzplan dar-!
zustellen (LBOVVO).!

!
!
5.2 Baumaßnahmen im Grundwasser und das Errichten von Gebäuden, die ins Grundwasser reichen,!

bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch das Landratsamt Böblingen.!
!
!
5.3 Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planung, z.B. zum genauen Baugrundaufbau!

(Mächtigkeit und die Zusammensetzung der setzungsfähigen Sedimente), zu Bodenkennwerten, zur Wahl!
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser und dgl. wird eine objektbezogene,!
ingenieurgeologische Beratung gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro!
empfohlen. Hierbei ist auf mögliche Schadstoffe im Untergrund zu achten.!

!
!
5.4 Auf die Pßicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes und den schonenden und!

sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) wird hingewiesen. Der Bodenaushub ist auf das!
erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. Kulturfähiger Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat!
nach Möglichkeit im Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. einzubauen.!

!
¥ Anfallendes Aushubmaterial ist entsprechend seiner Eignung (getrennt nach humosem Oberboden,!

steinfreiem kulturfähigem Unterboden, Untergrundmaterial) möglichst hochwertig zu verwerten.!
¥ Beim Umgang mit humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind bezüglich Aushub,!

Zwischenlagerung und Verwertung die Vorgaben der DIN 19731 ãVerwertung von BodenaushubÒ!
und die DIN 18915 ãVegetationstechnik im Landschaftsbau Ð BodenarbeitenÒ zu beachten.!

¥ Zu Beginn der Bauma§nahme ist der humose Oberboden abzuschieben und in proÞlierten,!
geglätteten Mieten (max. Höhe 2 m) zu lagern und nach erfolgter Bodenlockerung im Bereich der!
GrŸnßŠchen wieder aufzutragen.!

¥ Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen!
mit Bodenmaterial auszuschließen sind.!

!
!

Herstellen der Böschungen!
¥ Auf den Böschungen ist für eine gute Verzahnung des humosen Oberbodens zu sorgen. Zum Schutz!

vor Erosion sind die Böschungen umgehend zu begrünen. Die Baumaßnahme ist daher zeitlich so!
auszuführen, dass eine stabile Begrünung vor dem Ende der generellen Vegetationszeit gewähr-!
leistet ist. Ggf. sind zusätzliche ingenieurbiologische Maßnahmen zur Böschungssicherung vorzu-!
nehmen.!

!
!

Entsiegelung und Rekultivierung kŸnftiger GrŸnßŠchen/Pßanzgebote!
¥ Die zu entsiegelnden Flächen (insg. 200 qm im Bereich der neuen Zufahrt) sind so rückzubauen und!

zu rekultivieren, dass eine möglichst weitgehende Wiederherstellung der Bodenfunktionen erreicht!
wird. Dazu ist der gesamte Schotterunterbau auszubauen. Darunter liegende Bodenverdichtungen!
sind durch tiefgehende Bodenlockerung zu beseitigen, ggf. durch Bodenaustausch. Die Flächen sind!
gemäß den Vorgaben des § 12 BBodschV und der DIN 19731 mit kulturfähigem, steinfreiem Un-!
terboden und humosem Oberbodenmaterial verdichtungsfrei mit Geräten mit geringem Bodendruck!
(< 4N/qcm) zu rekultivieren. Die Rekultivierungsarbeiten sind nur bei gut abgetrockneten Boden-!
verhältnissen auszuführen. Das Unter- und Oberbodenmaterial ist ohne Zwischenbefahrung der!
Transportfahrzeuge einzubauen.!

¥ Nach Fertigstellung der Erdarbeiten sind die Flächen umgehend zu begrünen. Zur Förderung der!
Bodenstruktur und des Wasseraufnahmevermšgens sind auf kŸnftigen GrŸnßŠchen zur Erstansaat!
tief- und intensivwurzelnde Pßanzenarten zu verwenden.!

¥ Auch Saatgutmischungen mit mindestens 50 % BodenlockerungskrŠutern sind mšglich.!
¥ Humoser Oberboden ist maximal 0,5 m mächtig einzubauen. Der Nährstoffbedarf der Folgekultur ist!

dabei zu berŸcksichtigen. Auf der als mageres GrŸnland weiter genutzten GrŸnßŠchen sollte das!
Oberbodenmaterial aus den westlichen AckerßŠchen und dem Nutzgartenbereich nicht mŠchtiger als!
0,3 m eingebaut werden und entsprechend 0,4 m kulturfähiger Unterboden verwendet werden. Es!
wird alternativ angeregt, mit der unteren Naturschutzbehšrde abzustimmen, ob statt einem ãmage-!
ren WiesenstandortÒ eine ãGlatthaferwieseÒ als Entwicklungsziel fŸr den Arten und Biotopschutz in!
Frage kommt, um eine sinnvolle Verwertung des humosen Oberboden mit den Standortansprüchen!
der Folgekultur zu verbinden.!

!
!
5.5 Die bauausfŸhrenden Firmen sind auf die Meldepßicht von Bodenfunden gemŠ§ ¤ 20 Denkmalschutz-!

gesetz hinzuweisen.!
!
!
5.6 Eine †berbauung der Leitungen, Kabel und Rohre von Versorgungsträgern ist nur in Ausnahmefällen!

und mit Zustimmung der Leitungsträger zulässig. Bäume und Sträucher müssen einen Mindestabstand von!
2,5 m zu Strom-, Gas-, Abwasser- und Trinkwasserleitungenleitungen einhalten. Im Ausnahmefall kann bei!
Verwendung von Schutzmaßnahmen der Mindestabstand auf 1,5 m verkürzt werden. Die vorhandenen!
Hausanschlüsse sind zu beachten.!

!
!
5.7 Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eingetragene Grundstücksgrenzen und Grundstücksnummern!

stimmen mit den Festsetzungen des Liegenschaftskatasters überein.!
!
!
5.8 Beleuchtung: Viele Tiere wie nachtaktive Insekten werden von künstlichen Lichtquellen wie der!

Straßenbeleuchtung angelockt und getötet (sie verbrennen). Auch nachtziehende Vögel können durch!
Beleuchtungsanlagen räumlich irritiert werden. Die negativen Wirkungen auf Tiere können minimiert!
werden:!

!
¥ Abstrahlung der Leuchten nach oben vermeiden (max. 70 Grad) !
¥ Lichtpunkthöhe und Lichtstärke so niedrig bzw. so gering wie möglich !
¥ Verwendung von LED-Lampen !
¥ Verwendung von staubdichten Leuchten !
¥ Begrenzung und Reduzierung der Betriebsdauer von Lichtanlagen!

!
!
5.9 Artenschutz!

Eine im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts für den Geltungsbereich und dessen Umfeld durch-!
geführte artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Schluss, dass ein Eintreten artenschutzrechtlicher!
Verbotstatbestände mit der Umsetzung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten ist.!

!
!
5.10 Heilquellenschutzgebiet!

Das Plangebiet beÞndet sich in der Au§enzone des Heilquellenschutzgebietes zum Schutz der staatlich!
anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg. Die Rechtsverordnung des!
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 11.06.2002 ist zu beachten.!

!
!
!

6. Anhang zum Textteil !
!
!
6.1 Artenverwendungslisten - Empfehlung!
!

Pßanzenliste 1: "Standortgerechte Straucharten"!
Feldahorn Acer campestre!
Hainbuche Carpinus betulus!
Roter Hartriegel Cornus sanguinea!
Hasel Corylus avellana!
Zweigrifßiger Wei§dorn Crataegus laevigate!
Eingrifßiger Wei§dorn Crataegus monogyna!
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus!
Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare!
Gewöhnliche Heckenkirsche Lonicera xylosteum!
Schlehe Prunus spinosa!
Hundsrose Rosa canina!
Echte Mehlbeere Sorbus aria!
Vogelbeere Sorbus aucuparia!
Wolliger Schneeball Viburnum lantana!

!
!

Pßanzenliste 2: "Standortgerechte, kleinkronige Baumarten"!
!

Feldahorn Acer campestre!
Hainbuche Carpinus betulus!
Zweigrifßiger Wei§dorn Crataegus laevigate!
Eingrifßiger Wei§dorn Crataegus monogyna!
Wildapfel Malus sylvestris!
Süßkirsche Prunus avium!
Sauerkirsche Prunus cerasus!
Vogelbeere Sorbus aucuparia!

!
!
!
6.2 Begründung gemäß § 9 (8) BauGB vom 09.09.2014 / 21.10.20157 / 04.04.2016 / 24.05.2016!

0 5 15
M  1 : 250

Grundlage: ALK, des Landesvermessungsamtes 
Baden-Württemberg (www.lv-bw.de) Az.: 2851.9-1/20,   
Stand der Basisinformationen: 04/2009

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
§ 9 (7) BauGB

GrundßŠchenzahl (GRZ)0,6 § 9 (1) 1 BauGB!
§ 19  BauNVO

ZEICHENERKLÄRUNG

§ 9 (1) 2 BauGB!
§ 16 (3) BauNVO

GbH Gebäudehöhe (Obergrenze) bezogen auf die!
BzH, siehe Planeinschrieb und Text

Baugrenze (oberirdisch) § 9 (1) 2 BauGB / § 23  (3)  BauNVO

Bezugshöhe in Meter über Normalnull § 9 (3) BauGB!
§ 18  BauNVO

BzH 

Sonstiges Sondergebiet "Tankstelle" mit!
Waschanlage und VerkaufsshopSO § 9 (1) 1 BauGB!

§ 4 BauNVO

o Offene Bauweise § 9 (1) 2 BauGB § 22  (2) BauNVO

Gestaltung baulicher Anlagen,  s. Textteil § 74 (1) 1 LBO

Örtliche Bauvorschriften

 FD Flachdach  /  Schrägdach

Hinweise
266.90 Höhenangaben im neuen System

Stützmauer, siehe Text

FlŠchen mit Pßanzgebot § 9 (1) 25 a BauGBPfg

§ 9 (1) 21 BauGBMit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete !
Flächen (siehe Einschrieb)

Nachrichtliche Übernahmen
FFH-Gebiet

Abgrenzung der maßgeblichen Grund-!
stŸcksßŠche zur Ermittlung der zulŠssigen!
GRZ

§ 9 (1) 1 BauGB!
§ 16 (5) BauNVO!
§ 19 BauNVO

Öffentlicher Fußweg

Gebäude und Dächer - geplant

2080 Flurstücks-Nummer

Ausfertigungsvermerk:!
Die Übereinstimmung dieses Bebauungsplans - zeichnerischer und schriftlicher Teil - mit dem 
vom Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplan wird bestätigt. Das Bebauungsplanver- 
fahren wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.!
!
Ausgefertigt:!
Magstadt, den  . . . . . . . . . . . . . . !
!
!
!
Dr. Hans-Ulrich Merz!
Bürgermeister!
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!
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!
am    !
!
am    
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Verfahrensvermerke!
!
Aufstellungsbeschluss - § 2  (1) BauGB!
!
Bekanntmachung - § 2 (1) BauGB!
      !
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit !
(§ 3 (1) BauGB) sowie der Behörden und 
sonst. Träger öff. Belange (§ 4 (1) BauGB)!
!
Auslegungsbeschluss - § 3 (2) BauGB!
!
Bekanntmachung - § 3 (2) BauGB!
!
Öffentliche Auslegung - § 3  (2) BauGB!
!
Satzungsbeschluss - § 10 (1) BauGB!
!
in  Kraft getreten - § 10 (3) BauGB!

BEBAUUNGSPLAN  "Tankstelle Steinbruch"!
Satzung der Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO

GEMEINDE MAGSTADT

Copyright © Gemeinde Magstadt

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Magstadt über den Satzungsbeschluss  
Bebauungsplan „Tankstelle Steinbruch“ mit Lageplan, Textteil samt Örtlichen Bauvorschriften  

und Bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, Begründung und Umweltbericht

Das ca. 6.638 qm große Plangebiet liegt 
im äußersten Nordwesten außerhalb der 
Ortslage Magstadts innerhalb des Stein-
bruchgeländes NSN und südwestlich der 
Auf- und Abfahrtsrampe von und zur 
Renninger Straße sowie von und zur  
B 464. Die genaue Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.

Der Bebauungsplan „Tankstelle Stein-
bruch“ tritt mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
Der Bebauungsplan kann einschließlich 
all seiner Bestandteile nebst Begründung, 
zusammenfassender Erklärung und um-
weltbezogener Informationen und Stel-
lungnahmen beim Bürgermeisteramt 
Magstadt, Bauamt im Alten Schulhaus, 
Alte Stuttgarter Straße 1, 71106 Magstadt, 
jederzeit während der üblichen Dienst-
zeiten eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan einsehen und 
über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Tankstelle Steinbruch“
Der Gemeinderat der Gemeinde Magstadt hat am 13.09.2016 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Tankstelle Steinbruch“ in 
der zuletzt am 24.05.2016 geänderten Fassung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung und die Örtlichen 
Bauvorschriften nach § 74 LBO jeweils als eigenständige Satzung beschlossen.
Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplans in der Fassung zuletzt geändert am 24.05.2016.

Entschädigungsansprüche im Falle der in 
den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, 
wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3  
Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1  
Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Magstadt geltend gemacht 
worden sind. 
Bei der Geltendmachung ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mängel 
begründen soll, darzulegen. 
Eine Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
(GemO) oder der aufgrund der Ge-
meindeordnung zustande gekommenen 

Rechtsvorschriften ist nach § 4 Abs. 4  
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
gegenüber der Gemeinde Magstadt unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, geltend ge-
macht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzeswidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der 
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
der Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Magstadt, den 26.01.2017
Dr. Hans-Ulrich Merz
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen  
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Die Gemeinde Magstadt (ca. 9.500 Einwohner), Land-
kreis Böblingen, sucht spätestens zum 01.07.2017

eine/n Abwassermeister/in
alternativ

eine Fachkraft für  
Abwassertechnik

in Vollzeit
als Leiter/in der gemeindlichen Kläranlage (18.000 
EGW) sowie einem rd. 44 km langen Kanalnetz mit 
diversen Sonderbauwerken.

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:
•  Betrieb, Steuerung, Überwachung und Unterhalt der 

Kläranlage sowie des Kanalsystems und der Sonder-
bauwerke

•  Mitarbeit im täglichen Betrieb
•  Labortätigkeiten
•  Überwachung der Einhaltung von Vorschriften 

zum Arbeits- und Umweltschutz sowie der entspre-
chenden Sicherheitsbestimmungen

Ihre persönlichen Voraussetzungen:
•  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Abwas-

sermeister bzw. Fachkraft für Abwassertechnik mit 
der Bereitschaft zur Weiterbildung zum Abwasser-
meister

•  Gute handwerkliche Fähigkeiten
•  Verantwortungsbewusster, zuverlässiger und selbst-

ständiger Arbeitsstil
•  Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Flexibilität, Fort-

bildungswille
•  Bereitschaft zur Übernahme von Wochenenddienst, 

Rufbereitschaft und flexiblen Arbeitszeiten
•  Fahrerlaubnis der Klasse B

Wir bieten:
•  Anspruchsvolle und vielfältige Tätigkeit
•  Leistungsgerechte Vergütung je nach Qualifikation 

bis zu Entgeltgruppe 9b TVöD
•  Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

Nähere Auskünfte erteilen:
•  Herr Poganatz, Leiter Kläranlage (ab Sommer 2017 

im Ruhestand), Tel. 0172/90 80 708
•  Herr Gaiser, Ortsbaumeister, Tel. 0 71 59/94 58-35
•  Herr Burckhardt, Leiter Personalamt,   

Tel. 0 71 59/94 58-21

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte bis 17.02.2017 an die
Gemeindeverwaltung - Personalabteilung
Marktplatz 1, 71106 Magstadt
oder gerne auch per E-Mail an rathaus@magstadt.de

Da die bisherige Leiterin aus familiären Gründen die 
Leitung der KiTa Brunnenstraße aufgibt, suchen wir 
zum 01. April 2017 

eine/n Leiter/-in
(Erzieher/-in, Pädagogen/-in)

In der KiTa werden bis zu 40 Ü3-Kinder und bis zu 
40 U3-Kinder in sechs Gruppen ganztags, zu flexiblen 
Öffnungszeiten und im Regelbetrieb betreut.

Die Stelle ist unbefristet und zu 100 % zu besetzen. Die 
Vergütung erfolgt in Entgeltgruppe S 15 TVöD SuE.

Wenn Sie unsere Arbeit mit Engagement und Team-
geist bereichern möchten, richten Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen bitte bis spätestens 09.02.2017 an das Bür-
germeisteramt Magstadt,  Personalamt, Marktplatz 1, 
71106 Magstadt.

Für Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter Hans- 
Peter Burckhardt, Telefon 0 71 59/94 58-21, E-Mail: 
burckhardt@magstadt.de gerne zur Verfügung.

Gemeinderat 

Gemeinderatssitzung am 17. Januar 2017
Einbringung des Haushaltsplans 2017
Kämmerer Gerhard Schneberger hat nun schon zum 30. Mal im 
Gemeinderat den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan und des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemein-
de Magstadt eingebracht. Da der Haushaltserlass des Landes erst 
Mitte November veröffentlicht wurde, konnte die Einbringung des 
Haushaltsplans im Gemeinderat erst im Januar stattfinden. Das 
Gesamtvolumen des Haushalts 2017 liegt bei ca. 26, 8 Mio. Euro, 
so hoch wie noch nie. 
Die Hebesätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer sol-
len unverändert bleiben und sind mit die niedrigsten im Landkreis 
Böblingen. Der Einkommensteueranteil liegt bei ca. 5,5 Mio. Euro. 
Die Gewerbesteuereinnahmen betragen voraussichtlich knapp über 
2 Mio. Euro. Die Umlage an den Kreis Böblingen steigt voraussicht-
lich trotz gesunkener Hebesätze auf knapp 4 Mio. Euro. 
Der Zuschussbedarf in der KiTa- und Jugendarbeit liegt bei knapp 
2 Mio. Euro. Der Elternbeitrag der Kindergärten deckt ca. 16,8 % 
der Betriebskosten. 
Die Personalausgaben steigen 2017 voraussichtlich auf über 6 Mio. 
Euro. Der Gemeindehaushalt weist keine Schulden oder Kreditauf-
nahmen aus. Im Jahr 2017 liegt die Zuführung zum Vermögens-
haushalt voraussichtlich bei knapp 1,1 Mio. Euro. Der Vermögens-
haushalt hat ein Volumen von ca. 5,5 Mio. Euro. Die Gemeinde 
kann ihre umfangreichen Vorhaben finanzieren. Eine Entnahme 
aus der Rücklage ist nicht vorgesehen. 
Schwerpunkte beim Investitionsprogramm 2017 sind u.a. der Aus-
bau der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule und der Bau der 
Osttangente. Der Gemeinderat hat nun den Entwurf der Haus-
haltssatzung zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss 
verweisen. 
Den kompletten Bericht und die Präsentation zur Einbringung des 
Haushaltsplans können Sie ab sofort auf der Homepage unter: 
Verwaltung/Gemeinderat/Aus dem Gemeinderat, einsehen.
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Änderung des Vertrages über die Heraus-
gabe des Magstadter Mitteilungsblattes
Die Gemeindeordnung wurde noch im Jahr 
2015 von der damaligen Grün-Roten-Lan-
desregierung geändert. Zwischenzeitlich hat 
der Gemeinderat aufgrund dieser gesetz-
lichen Änderungen die Geschäftsordnung 
des Gemeinderates und die Satzung über die 
Ehrenamtliche Tätigkeit geändert. Bisher 
noch nicht umgesetzt wurde die neue Rege-
lung in § 20 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
zum Redaktionsstatut. Wenn eine Gemein-
de ein eigenes Amtsblatt herausgibt, das sie 
zu regelmäßigen Unterrichtung der Einwoh-
ner über die allgemein bedeutsamen Ange-
legenheiten nutzt, ist den Fraktionen des 
Gemeinderats Gelegenheit zu geben, ihre 
Auffassungen zu Angelegenheiten der Ge-
meinde im Amtsblatt darzulegen. Dazu hat 
der Gemeinderat nun beschlossen, dass im 
Mitteilungsblatt eine neue Rubrik "Aus den 
Fraktionen des Gemeinderates" eingestellt 
wird. Den Fraktionen stehen für ihre Beiträ-
ge zweimal im Monat maximal eine halbe in 
Word geschriebene DIN A4 Seite zur Ver-
fügung. Verantwortlich für den Inhalt der 
Beiträge sind die Fraktionen. Zulässig sind 
nur Themen mit gemeindlichem Bezug. Um 
die Chancengleichheit bei Wahlen und die 
Neutralität der Gemeinde während der Vor-
wahlzeit zu gewährleisten, sind Veröffentli-
chungen der Fraktionen in einem Zeitraum 
von 3 Monaten vor Wahlen ausgeschlossen.

Öffnungs- und Sprech  zeiten 
der Gemeinde verwaltung

Telefon 94 58-0, Fax 94 58-65 
Homepage: www.magstadt.de

Öffnungszeiten Bürgeramt, 
Altes Rat haus, Marktplatz 6
(Einwohnermelde-/Passamt, Gewerbe-/
Standesamt, Rentenstelle/Sozialamt)
Montag und Donnerstag: 
07.00-15.00 Uhr durchgehend;
Dienstag, Mittwoch, Freitag: 
08.00-12.00 Uhr;
Mittwochnachmittag: 14.00-18.30 Uhr
E-Mail: buergeramt@magstadt.de 

Öffnungszeiten Rathaus - Verwaltung,  
Marktplatz 1
(Bürgermeister, Hauptamt, Kämmerei, 
Ordnungsamt, 
Friedhofswesen, Steueramt, Kasse)
Montag-Freitag: 08.00-12.00 Uhr;
Montag/Donnerstag: 14.00-16.00 Uhr;
Mittwoch: 14.00-18.30 Uhr;
E-Mail: rathaus@magstadt.de 

Bauamt, Alte Stuttgarter Str. 1
Montag-Freitag: 08.00-12.00 Uhr;
Montag/Donnerstag: 14.00-16.00 Uhr;
Mittwoch: 14.00-18.30 Uhr;

Bürgermeister Dr. Merz: 
jederzeit nach Vereinbarung – 
Telefon 94 58-22 (Fr. Steegmüller)

Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule 
Marienstraße 3 
Rektorin Frau Wilfinger, Tel. 94 57-10  
(Sekretariat, Frau Wiesenfarth), 
Fax 94 57-20 
E-Mail: wiesenfarth@jks-magstadt.de

Die Gemeinde-
verwaltung informiert

 Termine
Wann Wer und Was Wo

Mittwoch, 01.02. DRK - Ortsverein Magstadt Altes Schulhaus
- 12.00 - 13.00 Uhr - Mittagstisch für Ältere Seniorentreff

Donnerstag, 02.02.. Gemeinde Altes Schulhaus
- 14.00 - 17.00 Uhr - Seniorentreff geöffnet

Donnerstag, 02.02. Flüchtlingshilfe Magstadt Im "Das Haus"
- 16.00 - 19.00 Uhr - Café Grenzenlos

Samstag/Sonntag Kath/Kirchengemeinde Kath. 
04.02./05.02. Theater mit "D'Rankbachl" Gemeindehaus

Sonntag, 05.02. Ev. Kirchengemeinde Magstadt Ev. Kirche
- 17.00 Uhr - Konzert mit Orgel und Saxophon

Wichtige Rufnummern
Rathaus 94 58-0
Polizei 110
Feuerwehr 112 (auch Notruftelefax)
Notarzt/Rettungsdienst 112 (auch Notruftelefax)
DRK (bei Krankentransporten) 1 92 22
 (im Mobilfunk mit Vorwahl 0 70 31)
Strom-Störungsstelle der EnBW  08 00/3 62 94 77
Gas-Störungsstelle der EnBW 08 00/3 62 94 47
Wasserentstördienst der Gemeinde Magstadt 4 12 16
-  Notrufnummer außerhalb der Arbeitszeiten 

der Gemeindebediensteten (nicht für private Hausinstallation) 0 70 31/ 6 11 65 93
Unitymedia (ehem. Kabel-BW) 07 11/54 88 81 50
E-Mail: Kundenservice@unitymedia.de

Zu verschenken
Gegenstand Tel.-Nr.
1 Paar Langlaufski (neuwertig)
1 Paar Schlittschuhe, Gr. 43 .................................................................................... 4 44 44
1 kl. Gartengewächshaus mit Kunststoffplane (ca. 1 m x 1,20 m, 80 cm hoch)
Zeitschrift "Wissenschaft" von 1/92 bis 12/1993 ................................................... 4 12 12
1 Carrera Rennbahn ca. 4,30 m Länge ................................................... 0 70 31/80 68 73
1 Küchenzeile, Ober- und Unterschränke ohne Geräte,  
   U-förmig 1,80 x 3,00 x 1,80 m,  
   weiß mit naturfarbenen Griffen und Leisten ...............0 70 31/81 10 81 oder 81 43 61
1 Wohnzimmerschrank Nussbaum (H/T/B) 200 x 53 x 355 cm;  
1 Wohnzimmertisch ausziehbar;  
1 Couch (Zweisitzer), 1 Sessel, 1 Fernsehsessel,  
   jeweils mit braunem Stoffbezug ............................................................ 0 70 31/38 21 90
Interessenten für die o.g. Gegenstände setzen sich bitte direkt mit der angegebenen 
Telefonnummer in Verbindung.
Im Mitteilungsblatt werden wöchentlich die abzugebenden Gegenstände veröffentlicht.
Wer etwas zu verschenken hat, kann dies telefonisch Frau Steegmüller, Tel. 9458-22 
oder per Email: c.steegmueller@magstadt.de, mitteilen. Die Meldungen sollten spä-
testens freitags bis 12.00 Uhr vorliegen.

A k t i v e  B ü r g e r  M a g s ta d tA k t i v e  B ü r g e r  M a g s ta d t
Besuch beim Bundesverfassungsgericht
Der Besuch findet am, Mittwoch, 1. Februar 2017 statt. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr 
am Bahnhof Magstadt. Bitte gültige Ausweispapiere mitbringen.
Ansprechperson: Hans Benzinger
ÖPNV Ab Ort Gleis An Ort Gleis
S60 11:15 Magstadt 2 11:26 Böblingen 5
RE 19380 11:42 Böblingen 2 12:03 S Hbf (oben) 6
RE 19506 12:19 S Hbf (oben) 11 13:11 Bretten 3
S4 13:20 Bretten  13:51 K'he Durlacher Tor  
VBK Linie 4 13:54 K'he Durlacher Tor   14:00 Herrenstraße 
 14:00 Herrenstraße   Fußweg 6 Min 
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Faschingsparty für Menschen 
mit Behinderungen

Der ADAC Motorsportclub Rot-Weiß Sin-
delfingen, der Verein für Menschen mit 
Behinderungen und die Sindelfinger Le-
benshilfe für Menschen mit Behinderung 
laden am Samstag, den 11.02.2017 zu ihrer 
Faschingsparty ein. Los geht's um 13.59 
Uhr in der Maichinger Turn- und Festhal-
le. Für Stimmung sorgen auch dieses Jahr 
wieder, außer dem Fanfarenzug Rot-Weiß 
Sindelfingen, Marian am Keyboard und 
Überraschungsgäste.
Wer einen Fahrdienst benötigt, sollte sich 
rechtzeitig beim VK (0 70 31/7 08 00) melden.
Wir freuen uns auf Sie.

Ausbildung zum Fachwart für 
Obst und Garten

Die Fachberatungsstelle für Obst- und 
Gartenbau beim Landratsamt Böblingen 
bietet auch 2017 wieder eine Ausbildung 
zum Fachwart für Obst und Garten an. 
Der Lehrgang umfasst rund 100 Unter-
richtsstunden und beinhaltet neben dem 
Schnitt von Obst- und Ziergehölzen auch 
gartenbauliche Kenntnisse wie Gemüsean-
bau, Ziergartengestaltung, Nachbarrecht 
und Naturschutz. 
Initiiert vom Landesverband für Obst, Gar-
ten und Landschaft (LOGL) wird diese 
Ausbildung durch die Fachberatungsstelle 
für Obst- und Gartenbau im Landratsamt 
Böblingen organisiert. Der Kurs findet (mit 
anschließender Prüfung) an den folgenden 
Terminen in Weil der Stadt-Schafhausen 
statt: Vom 16.-18. Februar, 23.-25. Februar, 
02.-04. März sowie 09.-11. März 2017 - je-
weils Donnerstag bis Samstag, ganztägig in 
Schafhausen.
 Im Lauf des Jahres wird die Ausbildung 
noch durch Veredelungs- und Sommer-
schnittkurse sowie andere Veranstaltungen 
abgerundet. Die Kursgebühr beträgt insge-
samt 430 Euro. Bis spätestens 03. Febru-
ar 2017 kann man sich unter Tel. 0 70 31/ 
663-23 80 oder Mail an h.volz@lrabb.de 
anmelden. 
Anmeldeformulare und weitere Informati-
onen gibt es auch auf der Homepage des 
Landkreises Böblingen, www.landkreis-bo-
eblingen.de, Obst- und Gartenbauberatung.

Veröffentlichung von Alters- 
und Ehejubilaren

Sollten Sie keine Veröffentlichung bzw. 
Weitergabe Ihrer Daten anlässlich Ihrer 
Alters- und Ehejubiläen wünschen, haben 
Sie das Recht auf Einrichtung einer gebüh-
renfreien Übermittlungssperre. Bitte wen-
den Sie sich in diesem Falle rechtzeitig bei 
Frau Schmid, Bürgeramt, Telefon 94 58-60.

Altersjubilare
Januar 2017
27. Peter Steinhoff 70
29. Werner Wagner 75
29. Gerhard Gayer 70

Wir wünschen allen Jubilaren von Herzen 
alles Gute, vor allem Gesundheit für das 
vor ihnen liegende Lebensjahr.

 Kreis Obst- und Gartenbautag 
am 28. Januar 2017 13.30 Uhr 

in Herrenberg-Gültstein

Die Fachberatungsstelle für Obst- und 
Gartenbau im Landratsamt Böblingen lädt 
ein zum Kreis-Obst- und Gartenbautag  
am Samstag, den 28. Januar 2017, um 
13.30 Uhr, in der Halle des TV Gültstein, 
Ammerstraße  41/1, 71083 Herrenberg-
Gültstein. 
Es ist die Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbands Böblingen der Obst- und 
Gartenbauvereine mit den Berichten über 
das abgelaufene Verbandsjahr. 
Landrat Roland Bernhard wird ein Gruß-
wort sprechen. Im Anschluss werden die 
Sieger der Saftprämierung bekanntgege-
ben und Landrat Bernhard wird die Preise 
verleihen. 
Anschließend gibt es einen Vortrag von 
Markus Lohmüller vom Naturschutzcenter 
Stuttgart zum Einsatz von Wildbienen als 
Bestäuber im Obst- und Gartenbau. 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Obst- und 
Gartenbaufreunde, Kleingärtner, Imker, 
Landwirte, sowie alle dem Verband nahe-
stehenden Vereine und Personen herzlich 
eingeladen.

Förderverein Gartenhallenbad 
Maichingen

Candle-Light-Schwimmen im Januar und 
Februar 2017
Am Samstag, dem 28. Januar 2017 und am 
Samstag, dem 25. Februar 2017 (jeweils 
19.00 Uhr - 22.00 Uhr) verwandelt sich 
das Gartenhallenbad beim Candle-Light-
Schwimmen in eine Wellnessoase. Bei 
Kerzenschein, sanfter Musik und einem 
Glas Sekt können sich unsere Badegäste 
in 30°C warmem Wasser vom Alltagsstress 
erholen. Eintrittskarten (5 Euro inkl. einem 
Glas Sekt) für beide Termine sind an der 
Abendkasse oder im Vorverkauf an der 
Hallenbadkasse erhältlich.

Ferienbetreuung 2017
In folgenden Ferien wird wieder eine Ferienbetreuung bei genügend Anmeldungen 
(mindestens 10 Kinder) in der Zeit von 07.00 bis 14.00 Uhr angeboten:

Faschingsferien (5 Tage): Montag, 27.02.2017 bis Freitag, 03.03.2017

Osterferien (8 Tage):  Montag, 10.04.2017 bis Freitag, 21.04.2017

Pfingstferien (4 Tage): Montag, 12.06.2017 bis Freitag, 16.06.2017

Sommerferien (10 Tage): Montag, 28.08.2017 bis Freitag, 08.09.2017

Herbstferien (3 Tage): Montag, 30.10.2017 bis Freitag, 03.11.2017

Das Anmeldeformular für die einzelnen Ferien wurde an alle Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 1 bis 6 der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule vor kurzem über die 
Klassenlehrer verteilt. 

Es können natürlich auch Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 6 aus Magstadt 
angemeldet werden, die nicht die Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule in Magstadt 
besuchen.

Anmeldung ab sofort mit entsprechendem Anmeldeformular - wenn möglich für alle 
Ferien (zur Planung des Betreuungspersonals).

Nähere Informationen zur Ferienbetreuung sowie Anmeldeformulare erhalten Sie bei 
der Gemeinde Magstadt, Zimmer 10, Frau Schuhmann, Telefon 94 58-23 oder E-Mail: 
schuhmann@magstadt.de.

Das Anmeldeformular/Allgemeine Informationen/Regeln finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter der Rubrik Schule.

In den kommenden FASCHINGSFERIEN gibt es noch freie Plätze!!!

Schülerpraktikant/-in für die Ferienbetreuung gesucht!!!
Du bist ca. 14 Jahre bis 16 Jahre alt und gehst gerne mit Kindern um? Dann bist du 
gerade richtig bei uns. Wir suchen für die Ferienbetreuung zur Unterstützung unseres 
Betreuungsteams Schülerpraktikanten/-innen.

Hast du Lust, unser Betreuungsteam zu unterstützen?
Dann melde dich bitte auf dem Rathaus bei Frau Schuhmann, Telefon 94 58-23, oder 
bei unserer Projektleiterin der Ferienbetreuung, Frau Siedentopf, Telefon 90 21 12.

Magstadter Wochenmarkt
immer freitags von 8.00–12.30 Uhr  

auf dem Oberen Marktplatz!

Wurst- und Fleischwaren, Gemüse,  
Eier, Käse sowie Backwaren

Wir gratulieren 

Andere Ämter 
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Unser Büro ist dienstags von 9:00 - 11:00 
Uhr geöffnet.
Anmeldungen außerhalb dieser Zeit sind in 
der Hauptstelle montags-freitags von 9:00-
13:00 Uhr unter Tel. 0 70 31/64 00-0 oder 
jederzeit unter www.vhs-aktuell.de möglich.

Neues vhs.Programm ab 16. Januar!

Die neue Programmzeitschrift der vhs.
Böblingen-Sindelfingen liegt kostenlos in 
80 Auslagestellen der Region aus. Online 
gibt es alle Kurse zur Buchung auf 
www.vhs-aktuell.de. 
Auslagestellen sind alle SB-Filialen der 
Kreissparkasse und der Volks- und Raiff-
eisenbanken, das breuningerLAND Sin-
delfingen, die Böblinger Mineraltherme, 
Banken, Buchhandlungen, Rathäuser und 
alle 13 vhs-Standorte. Für das Frühjahrs- 
und Sommersemester stehen wieder 1.500 
Kurse zur Auswahl. Semesterstart ist am 
20. Februar 2017.

Kurse in Magstadt - jetzt anmelden!

C 355 342 22 - Step-Aerobic und Bodyfor-
ming - Fortgeschrittene
Jutta Reutlinger
montags, 19:00 - 20:15 Uhr, ab 20. Febr. 
2017, 15 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 72,–

C 351 556 22 - Bodyfitness / Bodyforming
Elke Braun
montags, 19:15 - 20:15 Uhr, ab 20. Febr. 
2017, 15 Termine
Magstadt, Neues Schulhaus, EUR 59,–

C 355 340 22 - Step-Aerobic und Bodyfor-
ming - Einsteiger bis Mittelstufe
Jutta Reutlinger
montags, 20:15 - 21:30 Uhr, ab 20. Febr. 
2017, 15 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 72,–

C 351 456 22 - Fitness-Mix
Lisa Thaler
dienstags, 18:20 - 19:20 Uhr, ab 21. Febr. 
2017, 17 Termine
Magstadt, Neues Schulhaus, EUR 67, –

Bücherknirpse
Die "Bücherknirpse" ist eine Veranstaltung 
für Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren, die 
der Sprach- und Lesefrühförderung dient. 
Nächster Veranstaltungstermin ist Samstag, 
der 28. Januar von 10.00 bis 10.45 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie 
sich und ihre Kinder unter Tel. 4 20 77 72 an.

Neues Veranstaltungsprogramm
Das neue Programm mit zahlreichen Ver-
anstaltungen für Groß und Klein liegt ab 
sofort in der Ortsbücherei und im Rathaus 
zum Mitnehmen aus.

Figurentheater Vagabündel spielt 
"Die Reimemachefrau"
Zur ersten Theatervorstellung im neu-
en Jahr laden wir Kinder ab 4 Jahren am 
Samstag, dem 28. Januar um 15.00 Uhr in 
die Begegnungsstätte ein.
Die schüchterne Putzfrau Gisela kann mit 
ihren Gedichten all das ausdrücken, wofür 
sie im Alltag nicht die richtigen Worte fin-
det. Nichts ist vor ihrer Dichtkunst sicher. 
Da wird der Staubwedel zum eierlegenden 
Huhn und im Putzeimer plantscht eine 
verliebte Seekuh. Der blaue Müllsack ver-
wandelt sich in ein großmäuliges Monster 
und dem mächtigen Meer aus Seifenschaum 
entsteigt eine weitere witzige Idee.
Ein reimendes Figurenspiel mit viel Witz, 
Aktion und Werken von Christian Mor-
genstern, Ernst Jandl, Joachim Ringelnatz  
u.a.
Eintrittskarten zu 2,– € (Kinder) und 4,– € 
(Erwachsene) sind im Vorverkauf in der 
Bücherei erhältlich.

"Pets" - Filmabend für Kids
Wer hat sich noch nie die Frage gestellt, was 
unsere tierischen Mitbewohner den ganzen 
Tag machen, wenn wir nicht zu Hause sind. 
Der Animationsfilm "Pets" (FSK: 0) liefert 
die ganze Wahrheit über das Eigenleben 
unserer Haustiere. 
Der Filmabend findet am Freitag, dem 3. 
Februar um 19.00 Uhr in der Begegnungs-
stätte statt. 
Der Eintritt ist frei. Es gibt wie immer 
Knabbereien und Getränke für jeweils 
1,50 €.
Bitte dafür Kleingeld mitbringen.

Buchtipp der Woche:

Yoshimoto, Banana: 
Lebensgeister
Zürich: Diogenes, 2016
158 Seiten

Von einem Moment zum nächsten zerbricht 
Sayokos Leben. Gemeinsam mit ihrem 
Freund Yoichi wird die 30-jährige Kunst-
kuratorin in einen schweren Autounfall 
verwickelt. Ein Wagen hatte die Kontrolle 
verloren und rast frontal in ihr Fahrzeug. 
Sie überlebt sehr schwer verletzt, Yoichi 
stirbt noch am Unfallort. Nachdem sie aus 
dem Koma erwacht ist, muss sie mühsam 
lernen, das Geschehene zu akzeptieren. In 
der Trauerphase gerät sie in eine Zwischen-
welt, in der sie in der Lage ist, Geister zu 
sehen.

Jugendreferat
Magstadt

Ganztagesschul-
koordination

Magstadt
Kontakt:
Herr Antonio Garcia: Fon 0 71 59/94 57 17
E-Mail: ganztagsschule@magstadt.de
Büro: Johannes-Kepler-Gemeinschafts-
schule, Marienstr. 3 (im 1. Stock über dem 
Rektorat)

Beratungsangebot:
Für Jugendliche, Eltern, Vereine, – Termin-
vereinbarungen jederzeit gerne!
Die im Rahmen einer Beratung geführten 
vertraulichen Gespräche unterliegen der 
gesetzlichen Schweigepflicht und sind kos-
tenlos!

Kontakt:
Frau Stefanie Albert, Fon: 0 71 59/16 17 27
E-Mail: albert@magstadt.de
Terminauskunft auch gerne bei Fr. Steeg-
müller im Rathaus unter 0 71 59/94 58 22 
Haus: Alte Stuttgarter Straße 66
Post:  Marktplatz 1, 71106 Magstadt

Jugendcafe
Magstadt

Montag

16.30–18.30 Uhr

Mädels-Zeit
Nur Mädels!

Freitag

17.00–21.30 Uhr

Jugendcafe
offener Betrieb

Mittwoch

16.00–18.00 Uhr

Juniorcafe
bis 14 Jahre

18.00–20.00 Uhr

Jugendcafe
offener Betrieb

Kontakt:
 Anja Schneider, Fon: 0 71 59/16 17 28
E-Mail: schneider@magstadt.de

Schulsozialarbeit
Magstadt

Öffnungszeiten Schülertreff:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
12.50-14.00 Uhr
Der offene Schülertreff im Hauptgebäude 
bietet Schülern die Möglichkeit zur Über-
brückung der Mittagspause mit Tischfuß-
ball, Billard und geselligem Beisammensein.
Das Thekenteam freut sich auf dich!

Kontakt:
 Anja Schneider, Fon: 0 71 59/94 57 16
E-Mail: Schulsozialarbeit@magstadt.de

Ortsbücherei
Alte Stuttgarter Straße 6, 
Telefon 0 71 59/4 20 77 72
E-Mail: buecherei@magstadt.de
Montag geschlossen
Di. – Sa 19.00 –12.15 Uhr 
Di. – Fr. 15.00 –18.30 Uhr

Neue Stuttgarter Straße 1
Telefon (0 71 59) 90 46 20
Telefax (0 71 59) 4 51 80
E-Mail: 
magstadt@vhs-aktuell.de
Di. 9.00-11.00 Uhr
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Zahnärztlicher Notfalldienst
Für den Landkreis Böblingen: Die Namen 
der diensthabenden Zahnärzte sind unter 
Telefon 07 11/7 87 77 22 zu erfragen.

Augenärztlicher Dienst
Patienten wenden sich an die zentrale Au-
genärztliche Notfallpraxis am Katharinen-
hospital in der Augenklinik, Kriegsberg-
straße 60, Haus K, 70174 Stuttgart. 
Die Notfallpraxis hat geöffnet von Freitag 
16.00-22.00 Uhr und an den Wochenenden 
und Feiertagen von 9.00-22.00 Uhr. Zu den 
übrigen Zeiten im Notfalldienst ist die Not-
aufnahme der Augenklinik zuständig. 
Sie erreichen den Augenärztlichen Bereit-
schaftsdienst unter Tel. 0180/6 07 11 22.
 

HNO-Dienst
Zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik 
Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 
Tübingen
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertag:            8.00-20.00 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180/6 07 07 11

Sozialer Dienst
Landratsamt Böblingen, Amt für Soziales 
Informationen über Sozialleistungen nach 
SGB XII wie Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, Hilfe zur Pflege.
Orientierungsberatung bei finanziellen und 
sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 
18 Jahren.
Ansprechpartner: Frau Barut, 
Telefon 0 70 31/6 63-15 69, s.barut@lrabb.de

Suchthilfezentrum der Diakonie 
im Landkreis Böblingen

Agnes-Miegel-Str. 5 / 2. Stock
71229 Leonberg
Tel. 0 71 52/90 13 54-0 Fax: 0 71 52/90 13 54-16
Information, Beratung und Behandlung für 
Menschen mit riskantem oder abhängigem 
Konsum von Alkohol, Drogen, Medika-
menten und Spielsucht.
Information und Beratung für Jugendliche 
und junge Menschen.
Online Beratung: 
www.evangelische-beratung.info
Wir sind auch Ansprechpartner für Bezugs-
personen und Angehörige
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr  9.00 - 12.00 Uhr
Mo, Mi, Do 13.00 - 17.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung
Offene Sprechstunde: 
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Die Beratungen sind kostenlos
Wir unterliegen der Schweigepflicht.

Krisentelefon -  
ich schaff’ es nicht mehr 

„GEWALTig überfordert - wenn Pflege an 
Grenzen stößt“.
Wenn die Pflege an körperliche und see-
lische Grenzen stößt, kann das Krisen-
telefon weiterhelfen. Montag bis Freitag 
können sich sowohl Pflegende als auch Ge-
pflegte zwischen 16.00 und 18.00 Uhr unter 
der Nummer 0 70 31/663 30 00 Rat holen. 
Ab September übernehmen montags mus-
limische Frauen in türkischer Sprache den
Telefondienst. Die Mitarbeitenden unterliegen 
der Schweigepflicht, so dass die Anonymität 
der Anrufer gewährleistet ist.

Ärztlicher Notdienst
Freitag, 27. Januar 2017
Praxis Karst, Magstadt, Maichinger Str. 20, 
Telefon 0 71 59/4 24 80

Notfallpraxis am Krankenhaus 
Leonberg

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do:  18.00 - 22.00 Uhr
Mi:  14.00 - 24.00 Uhr
Fr:  16.00 - 24.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  7.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voran-
meldung in die Notfallpraxis kommen. Nach 
22.00 Uhr bzw. nach 24.00 Uhr am Mitt-
woch und Freitag erfolgt die Versorgung 
von Notfallpatienten durch die Notfallam-
bulanz des Krankenhauses. Hausbesuche 
werden weiterhin von der Notfallpraxis 
durchgeführt. Achtung: Neue Rufnum-
mer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Öffnungszeiten der Not-
fallpraxis und für medizinisch notwenige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes: 
kostenfreie Rufnummer 11 61 17

Apotheken-Notdienstplan
Die Notdienstbereitschaft beginnt am an ge-
gebenen Tag 8.30 Uhr morgens, und endet 
am folgenden Tag 8.30 Uhr morgens.

27.01. Apotheke im Spitzholz, Sindelfingen,
 Feldbergstr. 61, Tel. 0 70 31/80 55 77
27.01. Park-Apotheke im Leo 2000, 
 Leonberg
 Eltinger Str. 61, Tel. 0 71 52/2 22 11
28.01. Löwen-Apotheke am Domo, 
 Sindelfingen, Hirsauer Str. 8, 
 Tel. 0 70 31/70 07 91
28.01. Würmtal-Apotheke, Merklingen
 Kirchplatz 5, Tel. 0 70 33/4 66 66 90
29.01. Apotheke St. Martin, Sindelfingen 
 Ziegelstr. 30, Tel. 0 70 31/81 15 23
29.01. Stern-Apotheke, Leonberg-Eltingen
 Brennerstr. 31, Tel. 0 71 52/4 17 68
30.01. Apotheke am Marktpl., Weil d. Stadt 
 Marktplatz 3, Tel. 0 70 33/96 80
30.01. Apotheke am Maurener Weg,  
 Böblingen, Maurener Weg 70,
 Tel. 0 70 31/27 58 68
31.01. Schiller-Apotheke, Leonberg
 Liegnitzer Str. 14, Tel. 0 71 52/4 20 01
31.01. Staufer-Apotheke, Sindelfingen 
 Gartenstr. 25, Tel. 0 70 31/87 44 87
01.02. Bahnhof-Apotheke, Böblingen,
 Bahnhofstr. 19, Tel. 0 70 31/2 52 23
01.02. Sonnen-Apotheke, Rutesheim
 Pforzheimer Str. 4, Tel. 0 71 52/5 21 34
02.02. Apotheke im Calwer Carrée, 
 Sindelfingen, Wettbachstr. 20,
 Tel. 0 70 31/7 69 12 50
02.02. Obere Apotheke, Magstadt
 Maichinger Str. 21, Tel. 0 71 59/4 11 57

Kinder- und Jugendärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis 
am Klinikum Böblingen, Bunsenstr. 120, 
71032 Böblingen
Öffnungszeiten:
Mo - Fr:  19.30 - 23.30 Uhr
Sa und Feiertage:  9.00 - 22.30 Uhr
So:  9.00 - 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180/6 07 03 10

C 254 321 22 - Line Dance
Melanie Bammer
dienstags, 19:00 - 20:00 Uhr, ab 21. Febr. 
2017, 15 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 74,–

C 351 452 22 - Fitness-Mix
Martina Buck
mittwochs, 08:30 - 09:30 Uhr, ab 22. Febr. 
2017, 17 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 67,–

C 351 454 22 - Fitness-Mix
Martina Buck
mittwochs, 09:30 - 10:30 Uhr, ab 22. Febr. 
2017, 17 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 67,–

C 357 556 22 - Gesundheitsgymnastik
Melanie Schäfer
mittwochs, 19:00 - 20:00 Uhr, ab 22. Febr. 
2017, 17 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 67,–

C 354 592 22 - Power-Mix
Melanie Schäfer
mittwochs, 20:05 - 21:05 Uhr, ab 22. Febr. 
2017, 17 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 68,–

C 357 558 22 - Gesundheitsgymnastik
Melanie Schäfer
donnerstags, 08:00 - 09:00 Uhr, ab 23. Febr. 
2017, 17 Termine
Magstadt, Neues Schulhaus, EUR 67,–

C 359 321 22K - Gymnastik und Spiel für 
Eltern und Kind (1,5 - 2 jährige)
Jutta Reutlinger
donnerstags, 10:30 - 11:30 Uhr, ab 23. Febr. 
2017, 13 Termine
Magstadt, Sporthalle II, EUR 53,–

C 343 319 22 - Pilates - Anfänger
Katja Schafar
donnerstags, 19:00 - 20:00 Uhr, ab 23. Febr. 
2017, 16 Termine
Magstadt, Neues Schulhaus, EUR 77,–

C 354 570 22 - Fit & Fun für Frau und Mann
Margot Schuler
donnerstags, 20:00 - 21:15 Uhr, ab 23. Febr. 
2017, 16 Termine
Magstadt, Evang. Gemeindehaus, EUR 76,–

C 343 320 22 - Pilates - Fortgeschrittene
Katja Schafar
donnerstags, 20:10 - 21:10 Uhr, ab 23. Febr. 
2017, 16 Termine
Magstadt, Neues Schulhaus, EUR 77,–

Unser komplettes Kursangebot ersehen Sie 
auf unserer homepage unter www.vhs-aktu-
ell.de oder in unserer Programmzeitschrift.
 
B 134 260 22 - Die Wibelemacher 
Confiserie Bosch in Uhingen - seit 1911 
Manufaktur mit Genuss
Wir erhalten Einblick in die Geschichte der 
Confiserie Bosch und deren Entwicklung.
Sie erleben live wie das Süßgebäck herge-
stellt wird - Kostproben inbegriffen!
Im Anschluss können Sie Wibele aber auch 
andere Spezialitäten im Shop erwerben.
Unseren Ausflug lassen wir im Kaffee ne-
benan (fakultativ) ausklingen.
Tagesfahrt/Bahn: Donnerstag, 9. Februar
Abfahrt: 13:00 Uhr Bhf. Böblingen Gleis 3 
(S1), Rückkehr ca. 18:00 Uhr
Führung 14:15 Uhr - 15:30 Uhr
Uhingen
EUR 21,– inkl. Fahrt, Führung und Proben
Mindestalter: 14 Jahre

Notdienste 
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• am Samstag, 4. Februar
• von 17:00 - 19:00 Uhr
• im Ev. Gemeindehaus (großer Saal)
Ihre Anmeldung ist wünschenswert, beque-
me Kleidung und Schuhe sind von Vorteil.
Info bei Angela Klement: Telefon 94 92 87 
oder amklement@gmx.de

Orgel und Saxophon am 5. Februar
Am Sonntag, 5. Februar präsentieren Mi-
chaela Gonther-Deubner an der Orgel und 
Klaus Kreczmarsky mit seinem Saxophon 
ein Konzert. Es beginnt um 17:00 Uhr in 
der Johannes-Täufer-Kirche. Der Erlös ist 
zu Gunsten der Orgelrenovierung.

Öffnungszeiten Pfarrbüro - Telefon 4 23 51
Dienstag und Freitag 9.00-11.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  16.00-18.00 Uhr 
Pfarrstraße 3, Frau Klement
E-Mail: Pfarrbuero.Magstadt@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-magstadt.de

Pfarrer Heugel: Pfarramt Nord-West
Pfarrstraße 3, Telefon 45 86 58
eMail: dieter.heugel@elkw.de

Pfarrerin Böhringer-Fischer: 
Pfarramt Süd-Ost
Goethestraße 4, Telefon 94 97 23, E-Mail:
Anna-Christina.Boehringer-Fischer@elkw.de 

Jugendreferent Johannes Schnürle:
Alte Stuttgarter Straße 12/1, 
Telefon 0176/43 48 78 91, E-Mail: 
johannes.schnuerle@cvjm-magstadt.de

Konten der Kirchengemeinde:
Kreissparkasse Böblingen, 
IBAN: DE96 60350130 0000015105
BIC: BBKRDE6BXXX
Volksbank Magstadt, 
IBAN: DE27 60391420 0050109006
BIC: GENODES1MAG

Montag - 30. Januar 
09.00 Uhr Frauen-Gebets- und Gesprächs-
kreis im Gemeindehaus, Eingang Goethe-
straße
15.30 Uhr "Die wilden Zwerge" für Mütter 
oder Väter mit Kindern ab 3/2012 im Ge-
meindehaus, Eingang Goethestraße
20.00 Uhr Johannes-Täufer-Chor-Probe im 
Gemeindehaus, kleiner Saal

Dienstag - 31. Januar
16.00 Uhr "Zwergerltreff" - neue Spielgrup-
pe für Eltern mit Kindern ab 4 Monaten 
im Gemeindehaus, Eingang Goethestraße

Mittwoch - 1. Februar 
09.30 Uhr "Windelflitzer" für Mütter oder 
Väter mit Kindern ab 10/2015 im Gemein-
dehaus, Eingang Goethestraße
14.30 Uhr Leib und Seele - der Treff 70 plus 
im Gemeindehaus, kleiner Saal
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht Grup-
pe Südost mit Pfarrerin Böhringer-Fischer 
im Gemeindehaus, Jugendraum
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht Grup-
pe Nordwest mit Pfarrer Heugel im Ge-
meindehaus, Begegnungsraum

Donnerstag - 2. Februar
16.45 Uhr Ökumenischer Flötenkreis im 
Gemeindehaus, Jugendraum
18.45 Uhr Jungbläser im Gemeindehaus, 
Jugendraum
19.45 Uhr Posaunenchor im Gemeindehaus

Gottesdienst mit Betriebsseelsorger
Arbeiter und Angestellte begleitet Andreas 
Hiller als Pfarrer in der Betriebsseelsorge 
für Sindelfingen und Umgebung, also auch 
Magstadt. Der Druck in der Arbeitswelt 
ist oft immens, Mancher opfert seine Ge-
sundheit, Schwierigkeiten mit Kollegen und 
Vorgesetzten:
Dies und weiteres sind Themen, die Pfarrer 
Hiller begegnen. 
Im Gottesdienst am 29. Januar um 10 Uhr 
in der Ev. Kirche in Magstadt gibt er Ein-
blicke in seine Arbeit und was er als Pfarrer 
dazu sagen kann.
Der Posaunenchor gestaltet den Gottes-
dienst musikalisch und im Anschluss be-
steht bei einer Tasse Kaffee Gelegenheit 
zum Gespräch.

Leib und Seele 
- der Treff 70 plus 
am 1. Februar
Herzliche Einladung 
zu unserem ersten 
Treffen im Jahr 2017, 
das wir zum Jahres-
beginn rund um das 
Thema "Glück" gestalten werden. Ein guter 
Kaffee oder Tee sowie ein hausgemachter 
Kuchen leisten hierzu ihren ganz eigenen 
Beitrag. Gesang, Rätsel und Spiel kommen 
dabei aber nicht zu kurz.
Beginn ist um 14:30 Uhr. Der Fahrdienst 
darf gerne in Anspruch genommen werden. 
Bitte melden Sie sich hierzu im Pfarrbüro 
oder direkt bei Regina Pöppke (Tel. 4 40 28)

Vorschau

Meditatives Kreistanzen 
Komm - tanz mit uns! 
wie schön wenn du tanzt
es drehen sich die sinne
eins-sein mit allem

Lassen Sie sich einladen dem Winter und 
dem zunehmenden Licht mit meditativen 
und traditionellen Tänzen zu begegnen.

Palliative Care Team  
Landkreis Böblingen

In der Au 10, 71229 Leonberg
Ambulante ärztliche und pflegerische Ver-
sorgung (SAPV)
Telefon für Aufnahmen: 0 71 52/33 04-424
Montag bis Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Gottesdienste und Veranstaltungen
vom 27. Januar bis 2. Februar 2017

Freitag - 27. Januar
09.30 Uhr "Wilde Knirpse" für Mütter oder 
Väter mit Kindern ab 10/2014 im Gemein-
dehaus, Eingang Goethestraße

Diakonieverein
Magstadt e.V.

Ökumenische Sozialstation Sindelfingen:
Pflegeteam Magstadt

Krankenpflege – Altenpflege – 
Nachbarschaftshilfe

Alte Stuttgarter Straße 1, 71106 Magstadt
Tel. (0 71 59) 4 22 36, Fax (0 71 59) 16 14 22
Bürozeiten:
Montag-Freitag: 09.00-11.00 Uhr
Donnerstag: 14.00-16.00 Uhr
Die Schwestern oder Nachbarschaftshelfe-
rinnen sind immer, auch am Wochenende, 
über den Anrufbeantworter zu erreichen 
und rufen Sie schnellstmöglich zurück.

Mitgliederbelange
1. Vorsitzender: Dr. Merz Tel. 94 58 22
Schriftführerin: Fr. Schneider Tel.   4 26 33
Kassier: Hr. Bopp Tel. 90 40 42

Tagespflege Magstadt
Senioren-Wohnen-Magstadt
Planstraße 2, Tel. 9 39 86 59
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

informations-,  
anlauf- und  
vermittlungsstelle 
Sindelfingen und Magstadt

Beratungsstelle für hilfs- und pflegebe-
dürftige Menschen und deren Angehörige
Vaihinger Straße 24, 71063 Sindelfingen, 
Telefon 0 70 31/80 11 83, E-Mail: info@iav-
sindelfingen.de

Sonntag - 29. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hil-
ler (Betriebsseelsorger im Kirchenbezirk 
Böblingen) und Pfarrer Heugel, 
musikalisch gestaltet von Posaunenchor 
und Orgel, im Anschluss Kirchencafé
Kollekte: Betriebsseelsorge

Die Kirchen informieren 

Komm – tanz mit uns!  
 
wie schön wenn du tanzt 
es drehen sich die sinne 
eins-sein mit allem 
 
 
 

Herzliche Einladung 
zum Kreistanzen 

  
mit traditionellen und meditativen Tänzen  

aus aller Welt 
 
Tanzbegeisterte in jedem Alter sind willkommen! 

 
Wir treffen uns   

am Montag, 8. April 2013 
von 14:30 – 16:30 Uhr  

im Ev. Gemeindehaus (großer Saal) 
 

Leitung: Angela Klement 
 

„Anmeldung zur besseren Planung erwünscht“ 
Telefon 42351 oder pfarramt@ev-kirche-magstadt.de 

 
Evangelische Kirchengemeinde Magstadt 

 

Magstadter Mitteilungsblatt, Amtsblatt der Gemeinde 
Magstadt. Herausgeber: Ge mein de Magstadt, Markt-
platz 1, 71106 Magstadt, Telefon (0 71 59) 94 58-21.
Re dak tion: Hans-Peter Burckhardt. Verantwortlich für 
den amtlichen Teil: Der Bürgermeister. Verantwortlich 
für den übrigen Inhalt: Der Verlag. Druck und Vertrieb:  
Mundinger Druck GmbH, Digital- und Off set druck,  
Reninger Straße 26, 71106 Magstadt, Telefon (0 71 59) 
94 14-20, Fax (0 71 59) 94 14-14, E-Mail: mitteilungsblatt 
@mundingerdruck.de. Das Amtsblatt erscheint in der 
Regel donnerstags. Redaktions- und Anzeigenschluß: 
dienstags, 10.00 Uhr. Bezugspreis jährlich E 20,40. Bei 
Postbezug jährlich E 63,75 (einschließlich Zustellungs-
gebühr und gesetzlicher Mehrwertsteuer).



Magstadter Mitteilungsblatt26. Januar 2017 Seite 9 – Nr. 4

Termine:

Am Montag, 30.01.2017 findet um 19:00 
Uhr ein Schulungsabend statt.

Am Freitag, 10.02.2017 findet um 18:30 Uhr 
für alle eingetragenen Teilnehmer die Atem-
schutzübung statt.

Einsatzbericht Nr. 03-2017: Verkehrsunfall
Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 
Fahrer eines Audis am 20.01.2017 in der 
Neuen Stuttgarter Straße nach rechts von 
der Fahrbahn ab und prallte gegen einen 
Baum. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene 
Betriebsstoffe auf, stellte den Brandschutz 
sicher, klemmte die Batterie ab und reinigte 
die Fahrbahn. Im Anschluss wurde die Ein-
satzstelle an die Polizei übergeben.

Dienstag, 31. Januar
Vorbereitungstreffen für den Weltgebets-
tag, um 18.00 Uhr, im kath. Gemeindehaus 
St. Franciskus, Marienstr. 9.

Freitag, 27. Januar
20.00 Uhr Jugendchorprobe 

Samstag, 28. Januar
11.00 Uhr: "Musiki" Kinderchorprobe
 
Sonntag, 29. Januar 
09.30 Uhr: Gottesdienst, gleichzeitig ist 
Sonntagschule (für schulpflichtige Kinder)

Montag, 30. Januar
15.00 Uhr: Seniorenchorprobe in Grafenau

Dienstag, 31. Januar 
20.00 Uhr: Chorprobe 

Mittwoch, 01. Februar
20.00 Uhr: Gottesdienst
 
Sie sind bei uns herzlich willkommen.
Weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter www.nak-sued.de

Jehovas Zeugen  
- Versammlung Magstadt -

Königreichssaal – Waldenbucherstraße 47
71065 Sindelfingen - Tel. 0 71 59/4 31 26

Sonntag, 29. Januar, 09:45-11:30 Uhr
Biblischer Vortrag: "In der Ehe Respekt 
und Liebe bekunden"
Besprechung anhand des Wachtturms: 
"Sie befreiten sich von der falschen Religion 
- Offenbarung 18:4"

Dienstag, 31. Januar, 19:00-20:45 Uhr
Wöchentliches Bibelleseprogramm: 
Jesaja 43 - 46
"Jehovas Prophezeiungen treffen immer ein 
- Jesaja 44:26-28, 45:1-6"
"Schulung für das Predigt- und Lehrwerk"
"Besprechung anhand des Buches 'Gottes 
Königreich regiert!'"

Welche Hinweise gibt die Bibel über die 
Länge annehmbarer Gebete? 
Die Bibel legt nicht fest, wie lang persönliche 
oder öffentliche Gebete sein sollten. Die 
Länge kann variieren - von einem kurzen 
Gebet vor dem Essen bis zu einem langen 
persönlichen Gebet, in dem wir Jehova unser 
Herz ausschütten (1. Samuel 1:12, 15). Jesus 
verurteilte allerdings selbstgerechte Men-
schen, die vor den Augen anderer lange Ge-
bete sprachen, um aufzufallen (Lukas 20:46, 
47). Solche Gebete beeindrucken Gott nicht. 
Wichtig ist vielmehr, dass unsere Gebete von 
Herzen kommen. Annehmbare Gebete kön-
nen also den Umständen und Bedürfnissen 
entsprechend unterschiedlich lang sein.

Interessierte Personen sind jederzeit will-
kommen.

Neues auf www.jw.org
"Oft gefragt: "Nein danke, kein Interesse!" - 
Warum kommen Jehovas Zeugen trotzdem 
wieder?"

Kath. Pfarramt Zur Heiligen Familie
71106 Magstadt, Marienstraße 13 
Tel. 0 71 59/4 11 22, Fax 0 71 59/4 39 48
E-Mail: HLFamilie.Magstadt@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 
Das Pfarramt ist bis einschließlich Montag, 
30. Januar, geschlossen.
In dringenden Fällen, wenn Sie z. B. kurz-
fristig eine Bescheinigung benötigen, wen-
den Sie sich bitte an das Pfarramt Maichin-
gen, Tel. 0 70 31/38 22 17.

Administrator: Pfarrer Tobias Knoll
In dringenden seelsorgerlichen Fällen (Kran-
kensalbung oder Todesfall) wenden Sie sich 
bitte an das kath. Pfarramt St. Joseph in  
Sindelfingen, Telefon 0 70 31/7 34 49-10, 
stjoseph.sindelfingen@drs.de
 
Gemeindereferentin Sylvia Neumeier: 
Telefon 0 70 31/4 10 26 10,
E-Mail: Sylvia.Neumeier@drs.de

Gemeindereferentin Claudia Vogelmann: 
Telefon 0157/39 35 60 36,
E-Mail: Claudia.Vogelmann@drs.de
 

Vermietung des Gemeindehauses:
Anfragen bzw. Reservierungen bei Herrn 
Andreas Knöbl, Telefon 0 71 59/16 15 60, 
E-Mail: HLFamilie.Magstadt@nbk.drs.de

Kegelbahn: Die Kegelbahn wird vom Ka-
tholischen Kegelverein Magstadt e.V. be-
trieben.
1. Vorsitzender: Winfried Göbel, Rosenstr.  
38, Magstadt, Tel. 0 71 59/4 33 32. Anfragen 
bzw. Reservierungen sind bei Herrn Kieß-
ling, Tel. 0 71 59/4 48 11 möglich.    

Termine / Sonstiges
 
Sonntag, 29. Januar
Gemeinde-Forum Nr. 174 (Februar-März) 
liegt in der Kirche zur Verteilung aus.

Katholische 
Kirchengemeinde

Magstadt

Gottesdienste:

Sonntag, 29. Januar - 4. Sonntag im 
Jahreskreis
10.15 Uhr Kindergottesdienst im Ge-
meindehaus
10.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Montag, 30. Januar
18.00 Uhr Montagsgebet
 
Donnerstag, 2. Februar - Darstellung 
des Herrn (Lichtmess)
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit den Erst-
kommunionfamilien, anschl. Blasius-
Segen
Gebetstag um geistliche Berufungen
 
Freitag, 3. Februar - Herz-Jesu-Freitag
17.00 Uhr Beichtgelegenheit 
in St. Joseph Sindelfingen
18.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph 
Sindelfingen, anschl. eucharistische An-
betung

Volksmission e. C.
Friedenstraße 7/1
Telefon 4 18 60

Internet:
www.volksmission.de/
boeblingen

Donnerstag: 20.00 Uhr Gesprächskreis
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst 
 im VM Gemeindezentrum 
 Böblingen, Rosensteinstr. 10

Gemeinde für Christus
Tel. 0 71 59/90 49 61
www.gemeinde-fuer-christus.de

In Magstadt, Lei men tal straße 3/2:
2. und 4. Sonntag 19.30 Uhr 
2. und 4. Donnerstag 16.30 Uhr

Im Gemeindehaus GFC
Stuttgart-Vaihingen, Katzenbachstraße 17:
1. bis 3. Sonntag 10.00 Uhr 
4. Sonntag 14.00 Uhr

www.ffw-magstadt.de

Die Vereine informieren 
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Herzlichen Glückwunsch von den Trainern 
an den gesamten Kader - wie sind mächtig 
stolz auf Euch!
Für den SV Magstadt spielten: Yannik 
Renz, Niko Kotecki, Ramazan Sahan, 
Levent Cakaloglu, Philipp Hupke, Keno 
Kauffmann, Tobias Tischler sowie Ben und 
Brad Scrivens

Schlachtfest 2017
Liebe Handballfreunde, Liebe Schlachtfest-
Fans,
sicherlich habt Ihr Alle schon festgestellt, 
dass im Veranstaltungskalender des Janu-
ars unser traditionelles Schlachtfest fehlt. 
Keine Sorge wir haben es nicht vergessen 
oder aufgegeben. Wir haben uns lediglich 
dazu entschieden, mal was Neues zu pro-
bieren und daher den Termin auf eine etwas 
wärmere Jahreszeit verschoben. 
Der Neue Termin für das Schlachtfest ist 
der: 10. März 2017
Unser Festausschuss arbeitet mit Hoch-
druck an neuen Ideen für das Schlachtfest, 
ohne auf die altbewährten Traditionen zu 
verzichten. 

Männer 1: SV Magstadt gelingt Befreiungs-
schlag.
Der Knoten ist endlich geplatzt. Nach fünf 
Niederlagen in Folge und dem abrutschen 
in die untere Tabellenhälfte konnte der SV 
Magstadt am vergangenen Spieltag das Du-
ell gegen die TSV Altensteig 2 mit 33:30 für 
sich entscheiden. Durch den Sieg vergrößert 
der SVM den Abstand auf den Relegations-
platz und hat den Kontakt zum Tabellenmit-
telfeld wieder hergestellt.
Mit der Hypothek des unbedingt gewin-
nen müssen empfing der SV Magstadt am 
vergangenen Samstag den TSV Altensteig 
2 in der Sporthalle Magstadt. Wer dachte, 
die Mannschaft wäre durch den Negativlauf 
der vergangenen Wochen verunsichert, sah 
sich getäuscht. Durch Rückkehrer Angelo 
Kreczmarsky stand die Abwehr der Gastge-
ber deutlich stabiler als zuvor und die Gäste 
aus dem Schwarzwald fabrizierten einen 
technischen Fehler nach dem anderen. Der 
SVM bestrafte diese Fehler in Form von 
Tempogegenstößen und führte nach 9 Minu-
ten bereits mit 7:2. Gästecoach Uwe Reime 
musste bereits in dieser Phase der Partie 
eine Auszeit nehmen, um seine Mannen neu 
einzustellen und den Lauf der Magstadter 
zu stoppen. Die wiederum hielten das Tem-
po weiter hoch, vergaben aber zum Teil kla-
re Torchancen. Auch die Abwehrreihe des 
SVM agierte nun nicht mehr mit der letzten 
Konsequenz und somit wurde aus einem 
7:2 (9. Minute) ein 11:10 (22. Minute).Die 
Überlegenheit des SVM war jetzt wie weg-
geblasen und es entwickelte sich ein Spiel auf 
Augenhöhe. Mit einer knappen 16:15 Füh-
rung für die Gastgeber gingen beide Teams 
in die Halbzeitpause.
Der Beginn von Durchgang zwei verlief so, 
wie die erste Halbzeit endete. Beide Mann-
schaften lieferten sich einen spannenden 
Schlagabtausch und es ging ständig hin und 
her. Vom 20:20 (37. Minute) bis zum 24:23 
(47. Minute) aus Sicht der Heimmannschaft 
konnte der TSV Altensteig 2 noch mithal-
ten. Dann schwächten die Gäste sich durch 
eine Disqualifikation von Florian Stickel 
selbst und der SVM konnte die numerische 
Überzahl zur zwischenzeitlichen 27:24 (50. 
Minute) Führung ausbauen. Der Löwen 

kieren sowie die ein oder andere Situation 
in höchster Not klären, zu einem zählbaren 
Abschluss kam der Gegner jedoch nicht. 
Aber auch die Magstadter hatten die ein 
oder andere Chance, oftmals auch im 2 zu 1 
Überzahl, welche jedoch leichtfertig vergeben 
wurden. Letztendlich trennte man sich mit 
einem leistungsgerechten 0:0. Der 2. Gegner 
hießt SV Böblingen. Die Magstadter hatten 
zwar mehr Spielanteile, Chancen waren aber 
auf beiden Seite Mangelware und somit gab 
es auch hier beim Abpfiff keinen Sieger und 
man trennte sich wider Mals mit 0:0. Im 3. 
Spiel musste man somit unbedingt gewinnen 
um noch ins Halbfinale einzuziehen. Gegner 
war der SV Bondorf, die bis zu diesem Zeit-
punkt erst einen Punkt hatten, mit einem Sieg 
gegen die Magstadter aber ebenfalls noch das 
Halbfinale erreichen konnten. Man sah die 
Nervosität beiden Mannschaften an und das 
Spiel begann sehr zerfahren. Den stärkeren 
Willen hatten aber die Rot-Weißen, die nach 
5 Minuten verdient mit 1:0 in Führung gin-
gen. Endlich war der Knoten geplatzt und 
keine Minuten später konnten man auf 2:0 
erhöhen. Den Sieg ließen sich die Jungs nun 
nicht mehr aus der Hand nehmen und spiel-
ten gekonnt die Zeit runter. Im Halbfinale 
traf man dann auf den VfL Sindelfingen. 
Für die Daimlerstädter sind die Magstadter 
wohl der Angstgegner schlechthin, denn die 
letzten 4 Spiele konnten allesamt vom SV 
Magstadt gewonnen werden, und auch das 5. 
Spiel fing gut für die Jungs an. Nach knapp 
3 Minuten konnte man mit 1:0 in Führung 
gehen und war mit einem Fuß im Finale. 
Doch der Gegner gab nicht auf und konnte 
zum 1:1 ausgleichen. Wer jedoch nun glaubte 
der Ausgleich täte unseren Jungs zu schaffen 
machen sah sich getäuscht, denn im direkten 
Gegenzug ging man nach einem schnellen 
Konter erneut in Führung und ließen danach 
nichts mehr anbrennen. Im Finale traf man 
erneut auf den SV Böblingen, die bis dahin 
noch ohne Gegentor waren. Beide Teams 
zeigten ein Spiel auf Augenhöhe, es ging hin 
und her, es wurde um jeden einzelnen Qua-
dratmeter des Spielfelds gekämpft aber auch 
schöne Spielzüge gezeigt. Als man schon 
damit rechnen musste, der Supercup muss 
durch ein Neunmeterschießen entschieden 
werden kam dann die Erlösung seitens der 
Magstadter und man konnte 90 Sekunden 
vor Schluss mit 1:0 in Führung gehen. Die 
Böblinger warfen daraufhin noch mal alles 
nach vorne, konnten aber keinen Torchancen 
mehr erspielen. Beim Abpfiff war die Freude 
dann riesengroß und alle lagen sich in den 
Armen. Trotzdem wird es vielleicht noch ein 
paar Tagen dauern bis die Jungs wirklich re-
alisieren welche großartige Leistung sie voll-
bracht haben.
Am Ende konnte man eine Gesamtstatistik 
von 21 Spielen aufweisen, von denen man 16 
Siege und 5 Unentschieden herausspielen 
konnte mit einem Torverhältnis von 35:2 
Toren.

Abteilung Ehrenmitglieder

!! VORANZEIGE !!
Ausflug der Ehrenmitglieder 2017
Liebe Ehrenmitglieder,
auch dieses Jahr haben wir traditionsgemäß 
einen Ausflug geplant.
Termine: Freitag, 21. April und Donnerstag 
27. April 2017
Bitte merkt Euch diese Termine schon heu-
te vor. Eine persönliche, schriftliche Ein-
ladung mit Programm erfolgt wie immer 
rechtzeitig. Ich hoffe auf eine rege Betei-
ligung.
Rudi Bischoff

E1-Jugend ist Bezirkshallenmeister 2017
Sonntag, 22.01.2017 - ein Datum welches wohl 
für viele für ewig im Kopf bleiben wird: die 
Magstadter E1-Jugend gewinnt den WFV-
Supercup und darf sich Bezirkshallenmeister 
2017 nennen. Doch der Reihe nach... Gespielt 
wurde in 2 Vierergruppen, die sich aus 102 
Mannschaften aus dem Bezirk Böblingen/
Calw über die Vor-, Zwischen- und Endrun-
de für den Supercup in Nagold qualifiziert 
haben. Gleich im 1. Spiel ging es gegen den 
Turnierfavoriten VfL Herrenberg. Der Geg-
ner schien übermächtig, doch die Magstadter 
Kicker kämpften um jeden Ball und gaben 
keinen Zweikampf verloren. Zwar musste der 
Magstadter Torwart des Öfteren sein ganzes 
Können aufzeigen und Kopf und Kragen ris-

Sportverein
Magstadt 1897 e.V.
www.sv-magstadt.eu

Geschäftsstelle im: 
„Das Haus - Jugend und Vereine in Mag stadt“
Alte Stuttgarter Straße 66, 71106 Magstadt
Telefon (0 71 59) 80 52 42
E-Mail: svmagstadt@t-online.de

Öffnungszeiten:
Montag: E. Wolf 08.00–11.00 Uhr
Dienstag: U. Henke 09.00–12.00 Uhr
Mittwoch: E. Wolf 09.00–12.00 Uhr
Donnerstag: U. Henke 16.00–19.00 Uhr

magstadt

• für Vereins-, Stammtisch-, Hobby- und Firmenmannschaften.

• teilnahmeberechtigt sind alle ab dem 14.Lebensjahr, egal ob
Damen oder Herren (gemischte Mannschaften sind möglich). 

• eine Mannschaft besteht aus 5 oder 6 Spielern
(5 Schützen, 1Torwart) 

• geschossen wird auf Jugendtore (5,00m x 2,00m)

• der Turniersieger wird in Gruppen und KO-Spielen ausgespielt

• das Startgeld pro Mannschaft beträgt 25 €.

ab 19.15 Uhr

Abteilung Fußball
www.sv-magstadt-fussball.de



Magstadter Mitteilungsblatt26. Januar 2017 Seite 11 – Nr. 4

Liv Gail, Lilly Schaffarczyk, Lea Plattner, 
Anna Nick

Heimspiele am Samstag den 28.01.2017
Spieltag Männliche D 1
13.00 Uhr gegen Nebringen/Reusten
17.05 Uhr gegen BB/Sifi 2
18.15 Uhr Männliche C gegen Leo/Eltingen
20.00 Uhr Männer 1 gegen SG HCL

Auswärtsspiele am Sonntag den 29.01.2017
13.15 Uhr Männliche B in Sindelfingen
17.00 Uhr Männliche A in Schönbuch
 

Am vergangenen Samstag, den 21.01.2017 
spielten:

Oberliga Nordwürttemberg Herren
VfL Stuttgart - Kaltental - SV Magstadt I
3258 : 3305 Kegel 2 : 6 Punkte
Es spielten: Aydeniz Ismail mit 538 Kegel, 
Keilwerth Marc mit 542 Kegel, Müller Chri-
stian mit 554 Kegel, Roncevic Dario mit 550 
Kegel, Ludwig Thomas mit 534 Kegel und 
Hodapp Michael mit 586 Kegel.

Regionalliga Mittlerer Neckar Herren
VfL Stuttgart - Kaltental II - SV Magstadt II
3148 : 3120 Kegel 6 : 2 Punkte
Für Magstadt spielten: Hodapp Michael 
588 Kegel, Kurbegovic Mehmed 495 Ke-
gel, Siekiera Andreas 484 Kegel, Storbeck 
Hans-Peter 501 Kegel, Keller Josef 506 
Kegel und Kocijan Drazen 546 Kegel. Die 
Mannschaftspunkte für Magstadt holten 
Hodapp Michael und Kocijan Drazen. 

A-Klasse Mittl. Neckar 4er-Team Herren
VfL Sindelfingen III - SV Magstadt III
1955 : 1824 Kegel 5 : 1 Punkte
Es spielten: Schmidtke Bernhard mit 461 
Kegel, Häßner Hartmut mit 438 Kegel, 
Reimann Franz mit 482 Kegel und Kusitzky 
Hansjürgen mit 443 Kegel.

Sonntag, den 22.01.2017 spielten:

Oberliga Nordwürttemberg Frauen
VfL Sindelfingen - Spätzle Sindelfingen
3069 : 3070 Kegel 4 : 4 Punkte
Auf ging es nach Sindelfingen in den Glas-
palast. Unser Startpaar hatte es nicht leicht, 
mit einer Verletzung nach der der ersten 
Bahn, versuchten wir trotzdem noch ein 
paar Kegel zu holen. Mit einem Rückstand 
von 39 Kegel übergaben wir zur zweiten 
Paarung, auch die hatten so Ihre Schwie-
rigkeiten. Mit einem 4 : 0 und einem Rück-
stand von 67 Kegel gaben wir die Hoffnung 
nicht auf. Unser Schlusspaar gab alles und 
es gelang uns durch nur ein Kegel Vor-
sprung ein unentschieden zu erlangen.
Tagesbeste wurde: Jane Hayward mit 555 
Kegel; weitere Ergebnisse: Hannelore Lu-
dorf mit 453 Kegel, Dragica Matkovic mit 
520 Kegel, Renate Klein mit 505 Kegel, Eva 
Brzoska mit 543 Kegel und Andrea Siekiera 
mit 494 Kegel.

Wie immer trainieren wir Dienstag von 
18-21 Uhr und Donnerstag von 18-20 Uhr 
im Glaspalast Sindelfingen, für Klein und 
Gross findet zu dieser Zeit auch ein Probe-
training statt, bringt einfach saubere Turn-
schuhe mit heller Sohle mit und schon kann 
gekegelt werden. 
GUT HOLZ !!!

Das nächste Spiel findet bereits am Sonntag 
den 29.01 in Holzgerlingen gegen die HSG 
Schönbuch statt. Über zahlreiche Unterstüt-
zung würde sich die Mannschaft sicherlich 
freuen.
Es spielten: Sebastian Ohlau (6 Tore), Tim 
Schleißmann (1), Florian Wolf (4), Moritz 
Nass, Jannik Mannhorst (12/davon 4 7-Me-
ter), Tim Paul Wurster (4), Maro Wörz (1), 
Ray Hasmüller (2), Fabian Fernbach, Leon 
Janackov (4), Lars Heinkele (1)

mJB - Deutlicher Sieg im Derby
"Derbysieger - Derbysieger - Hey! - Hey!" 
schallte es nach Spielende durch die Mag-
stadter Sporthalle. Mannschaft, Trainer und 
Fans feierten gemeinsam den deutlich 24:18 
Derbysieg gegen Renningen.
Im neuen Gewand ging es in das ewig jun-
ge Derby. Der SVM erwischte den besse-
ren Start in die Partie und konnte mit 2:0 
in Führung gehen. Davon unbeeindruckt 
konnten auch die Gäste ihre Ersten Treffer 
erzielen und gingen nach 11 Minuten zum 
1. und auch einzigen Mal in dieser Partie in 
Führung. Bis zu 20. Minute entwickelte sich 
eine temporeiche Partie in der sich keins der 
beiden Teams absetzen konnte. Die letzten 
5 Minuten der 1. Hälfte gehörten dann aber 
dem SVM. Ein starker Keeper, eine zupa-
ckende Abwehr und eine optimale Chancen-
verwertung brachten uns zur Halbzeit mit 
11:8 in Führung.
Die Messe war aber noch lange nicht gelesen 
und die Trainer appellierten nochmals an die 
Mannschaft, dass noch 25 anstrengende Mi-
nuten vor Ihnen lagen. Es galt nochmal alles 
reinzulegen und um jeden Meter zu kämpfen.
Und mit genau dieser Einstellung kamen die 
"Jungen Löwen" auch aus der Kabine. Inner-
halb von 6 Minuten machten wir aus dem 
11:8 ein 16:9 und brachten uns damit vor-
entscheidend auf die Siegerstrasse. Mit dem 
Vorsprung im Rücken konnten die Trainer 
dann auch allen Akteuren ihre Spielzeit ge-
ben, was dem Spiel aber keinen Abbruch tat, 
die Gäste fanden einfach kein Mittel gegen 
die kompakte Abwehr und ihre starken Tor-
hüter. Am Ende steht ein verdienter 24:18 
Sieg zu Buche.
Die Mannschaft und Ihre Trainer bedanken 
sich sowohl bei den zahlreich erschienenen 
Fans aus beiden Lagern für die Tolle Stim-
mung, als auch bei Ihren 4 Trikotsponsoren 
für die neuen Trikots.
Ein Dank geht an:
Juwelier Löffler / Die Meister - Nass / Land-
gasthof Hirsch / Böttcher - Absolut Fliesen
Es spielten: Manuel Huber und Fabian Fern-
bach im Tor, Till Fischinger (1), Marius Nass 
(2), Christopher Thun, Matteo Schafar, Jan-
nik Mannhorst (2), Phil Schneider (2), Va-
lentin Böttcher (3), Luca Löffler (4), Tobias 
Wolf (9/2), Mats Schleißmann, Marian Lör-
cher (1)

Monsterspieltag der F-Jugend in Calw
Unsere F-Jugend verkaufte sich in Calw her-
vorragend. Vor allem beim Monstereimer-
ball waren beide Mannschaften erfolgreich 
und konnten siegen. Bei den Handballspie-
len mussten sie sich jedoch erst warm spie-
len. Die ersten Spiele waren schwieriger, 
aber dann legte unser Handballnachwuchs 
ein überlegenes zweites Spiel hin. Das Mon-
sterabwurfspiel machte allen viel Spaß. Die 
Monster wurden regelrecht erschossen.
Schön ist, dass sich so viele Torschützen 
beim Eimerball und Handball in die Tref-
ferliste eintragen konnten.
Es spielten: Linda Weber, Marie Wörz, Anja 
Ohlau ,Mia und Ben Weiss, Noah Laws,  
Luisa Schiller, Elia Schütz, Christian Grolich, 

aus Magstadt hatten nun ihre beste Phase 
in Hälfte zwei und konnten den Vorsprung 
durch Tore von Daniel Diedrich und Tim 
Kienle auf 30:27 (56. Minute) ausbauen. 
Die Gäste aus Altensteig verwarfen in dieser 
so wichtigen Phase der Partie zudem noch 
einen Strafwurf und haderten zu viel mit 
sich und der Leistung des Schiedsrichters. 
Zwar konnte Gästespieler Florian Stickel 
30 Sekunden vor dem Ende noch auf 32:30 
verkürzen, Tim Kienle sorgte aber mit der 
Schlusssirene mit seinem Treffer zum 33:30 
Endstand für grenzenlosen Jubel auf und 
neben dem Spielfeld.
Der SV Magstadt geht damit als verdienter 
Sieger vom Platz und zeigte im Vergleich zu 
den letzten Spielen eine klare Leistungs-
steigerung in Angriff und Abwehr. Doch 
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 
Im kommenden Heimspiel gegen die SG 
Hirsau /Calw/Bad Liebenzell muss mit dem 
gleichen Engagement gespielt werden, um 
auch gegen diesen Gegner zu gewinnen. Der 
SVM bedankt sich bei der tollen Unterstüt-
zung der Zuschauer und würde sich freuen, 
wenn auch am kommenden Samstag um 
20:00 Uhr wieder viele Zuschauer den Weg 
in die Sporthalle Magstadt finden würden.
Es spielten für den SV Magstadt:
Markus Frank (TW) und Patrik Schautt 
(TW), Paul Vincent Kümpflein, Tim Kien-
le (5), Lukas Fischinger, Benjamin Schuler 
(12/5), Yannick Fischer, Angelo Krecz-
marsky, Markus Satrapa (1), Ronald Weber 
(4), Martin Zlindra (2), Markus Müller (1) 
und Daniel Diedrich (8)

MJC - Sieg über Tabellenführer
Am 14.01.2017 startete die Mannschaft nach 
der Winterpause in die Rückrunde. Zu Gast 
in der Magstadter Sporthalle war der Tabel-
lenführer JSG Echaz-Erms gegen den es in 
der Hinrunde noch eine 18:41 Niederlage 
setzte.
Den Wille es dieses Mal besser zu machen, 
konnte man der Mannschaft von Anfang 
an ansehen. Die Abwehr stand um einiges 
stabiler als im Hinspiel und auch das erste 
Tor des Spiels erzielte der SVM. In der 8. 
Minute musste man zwar einen drei Tore 
Rückstand hinnehmen, aber durch drei Tore 
in Folge von Jannik Mannhorst konnte der 
SVM zum 6:6 ausgleichen. Die restliche 
erste Hälfte verlief ausgeglichen, trotzdem 
schaffte es die Mannschaft eine 13:12 Füh-
rung mit in die Kabine zu nehmen.
Hellwach kam der SVM aus der Halbzeitpau-
se zurück und baute seine Führung schnell 
auf 15:12 aus. Die Gäste konnten in der 27. 
Minute zwar nochmal zum 16:14 verkürzen, 
aber die Mannschaft bewies Kampfgeist und 
erzielte unter anderem durch Ray Hasmüller 
und Florian Wolf wichtige Treffer. Nach einer 
zwischenzeitlichen 24:18 Führung folgte eine 
kleine Schwächephase, die den Vorsprung 
wieder auf 3 Tore schmelzen lies. Davon un-
beeindruckt parierte Fabian Fernbach in der 
40. Minute einen 7m der Gäste woraufhin 
die Mannschaft keinen Zweifel mehr daran 
ließ, dass sie dieses Spiel gewinnen wollte. 
Tor um Tor zogen die Jungs davon und bei 
einem Stand von 32:24 in der 48. Minute 
wusste dann auch jeder, dass dieses Spiel 
zu Gunsten des SVM entschieden war. Am 
Ende stand ein 35:27 Heimsieg gegen den bis 
dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer 
auf der Anzeigetafel.
Die Mannschaft hat gezeigt, dass ihr Poten-
zial noch lange nicht ausgeschöpft ist und 
sichert sich durch eine starke Mannschafts-
leistung verdient zwei Punkte. Erfreulich ist 
auch, dass sich fast alle in die Torschützenli-
ste eintragen konnten.
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Proben diese Woche:

Die Jugendkapelle probt am morgigen 
Freitag, 27. Januar ab 17:00 Uhr im Ver-
einsheim.
Im Anschluss findet um 18:00 Uhr die Ju-
gendversammlung u.a. mit Neuwahlen des 
Jugendleiter-Teams statt.

Die Stammkapelle probt um 20:00 Uhr im 
Vereinsheim.

A-Klasse : SV Böblingen III - SCM II 4:4
Einen hervorragenden Start erwischte die 
zweite Mannschaft im neuen Jahr und 
konnte gegen den Tabellenführer Böblin-
gen einen Punkt nach Magstadt entführen. 
Mit dieser Leistung kann sich die 2. Mann-
schaft um Mannschaftsführer Andreas 
Fechner einen soliden Mittelplatz sichern.
Den Grundstock für den Erfolg legte An-
dreas Fechner am 3. Brett. Mit einem 
starken Mittelspiel hatte er seinen Geg-
ner im Griff. Den nächsten Punkt konn-
te Günter Welß (6. Brett) erreichen. Sein 
Gegner verlor die Zeit aus den Augen, 
dabei dadurch aber auch die Partie. Das 
Mannschaftsremis sicherten Klaus Bayer 
(4), Thomas Schicht (5), Simon Zipperer 
(7) und Klaus Peter (8). 
Herzlichen Glückwunsch, super Leistung.
 
Seniorenschach-Nachmittag:
Die Senioren treffen sich einmal im Monat, 
immer am ersten Montag ab 14.30 Uhr im 
"Das Haus". Nächster Termin ist der 6. Fe-
bruar 2017. Nähere Informationen können 
bei Adolf Langer (Tel. 4 11 39) oder Wal-
ter Jeandrée (Tel. 0 70 31/38 22 99) erfragt 
werden.
 
Termine
Sonntag 05.Februar
Kreisklasse: SCM I - SV Leonberg II
Sonntag 12.02.2017
A-Klasse: SCM II - VfL Sindelfingen III
 

- Jugendabteilung -
Trainingsablauf am Freitag
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr Schulschach AG
17:30 Uhr bis 19:00 Uhr Schachtreff
 
Nähere Informationen über die Jugendar-
beit sind bei Jugendleiter Hans-Peter La-
watsch (Tel. 0176/38 39 90 80), oder wäh-
rend den Übungszeiten zu erfahren.

Einladung Jahreshauptversammlung Abt. 
Turnen
Unsere Jahreshauptversammlung findet am 
04.03.2017 um 17:00 Uhr im Backhaus in 
Magstadt statt.
Die Tagesordnungspunkte sind:
• Begrüßung
• Jahresbericht 2016
 - Allgemeiner Trainingsablauf
 - Wettkampfteilnahmen
 - Sonstige Veranstaltungen
• Bericht des Kassiers
 - Aktuelle Situation
 - Bericht der Kassenprüfung
• Entlastungen und Wahlen
 - Entlastung des Vorstands
 - Wahl Stellvertreter Vorstandschaft
 - Wahl Jugendleiter und Stellvertreter
 - Wahl Kassier
 - Wahl Schriftführer
• Anträge
• Sonstiges

Terminvorschau:

15.02.2017 kein Training aufgrund der 
Sportlerehrung
22.02.2017 Faschingsturnen im Vorschul-
kinderturnen
22.02.2017 voraussichtlich Info-Elterna-
bend (näheres wird noch bekannt gegeben)
01.03.2017 FERIEN - kein Vorschulkinder-
turnen und Turnen
04.03.2017 Backen im Backhaus in Mag-
stadt mit anschließender Jahreshauptver-
sammlung
25.03.2017 Bezirksmeisterschaften Rutes-
heim 

Terminvorschau
Freitag, 27. Januar 2017
Fitness-Gymnastik um 20.00 Uhr, Sport-
halle I, Umkleide 6
Freitag, 3. Februar 2017
Fitness-Gymnastik um 20.00 Uhr, Sport-
halle I, Umkleide 6
Freitag, 10. Februar 2017
Fitness-Gymnastik um 20.00 Uhr, Sport-
halle I, Umkleide 6
Freitag, 17. Februar 2017
Fitness-Gymnastik um 20.00 Uhr, Sport-
halle I, Umkleide 6 

Jonas Hablitzel weiter auf Erfolgskurs!
Beim Crossrennen in Mannheim am 14. Ja-
nuar konnte Hablitzel sein gutes Ergebnis 
von der Deutschen Meisterschaft bestäti-
gen. Er belegte den 5. Platz. Die starken 
Leistungen der vergangenen Wochenen-
den sicherten Hablitzel einen Startplatz 
beim Cross-Weltcup in Hoogerheide. Dort 
konnte er am vergangenen Wochenende ein 
gutes Rennnen fahren und erreichte im in-
ternational besetzten Rennen den 40. Platz 
in der U23 Klasse.

Abteilung Frauen-Fitness

Allgemein: Neue Trainingsanzüge sind da!!
Strahlende Augen und große Freude herrschte bei der Übergabe der neuen Trainingsanzü-
ge an unsere Sportler. Die Gelegenheit wurde gleich für neue Bilder für unsere Homepage 
(www.rv-pfeil-magstadt.de) genutzt. Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung.
Sponsoren:  - sixt Pressteile, Pesswerkzeuge; 
 - elektro Leichtle; 
 -  UB Blechtechnik GmbH und Apparatechnik GmbH; 
 - Orthopädie Schuhtechnik Breutner

Schachclub Magstadt19 79

35
 Jahre

Schachclub Magst
ad

t Musikverein Magstadt e.V.
www.musikverein-magstadt.de

Hinweis an alle Vereine!
Textannahmeschluß ist dienstags 
um 10.00 Uhr. 
Später eingehende Texte können 
nicht mehr berücksichtigt werden!
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ge Obstbäume eine Gefahr dar. Auch im 
Winter sind Wühlmäuse aktiv. Typisch für 
sie sind - im Gegensatz zum Maulwurf - 
flache Erdhaufen sowie Gänge, die deutlich 
hochoval sind. Bekämpfen können Sie die 
eifrigen Nager mit Fallen und mit für den 
Garten zugelassenen Giftködern.

Gehölzpflege
Achten Sie bei vor längerer Zeit gepflanz-
ten Gehölzen auf die Anbindestellen. Ver-
gessene Stricke und Knoten würgen dem 
Baum oft den Lebensnerv ab! Zu enge 
Stricke werden gelockert und wenn nötig 
neu gebunden. Ideal sind Kokosstricke oder 
spezielle Bindegurte.

Winterschnitt
Beim Winterschnitt sollte man eine gewisse 
Reihenfolge einhalten. Beim Kernobst 
schneidet man die kleinfrüchtigen Sorten 
zuerst, die großfrüchtigen Sorten später 
(Nachwinter). Alternanzanfällige Sorten 
wie Elstar werden am Besten zur Blüte 
geschnitten. Süßkirschen schneidet man 
nach der Ernte oder im Frühjahr. Pfirsiche 
und Aprikosen schneidet man sicherheits-
halber nach der Blüte - wegen der hohen 
Frostgefahr. Zwetschgen werden traditi-
onell im Winter geschnitten, bei hohem 
Krankheitsdruck eher nach der Ernte, 
Stachelbeer- und Johannisbeersträucher 
zwischen Januar und März. Walnuss und 
Kiwi sollten besser im belaubten Zustand 
im August/September geschnitten werden, 
aber möglichst nicht im Frühjahr, denn 
wegen des starken Wurzeldrucks tropft die 
Schnittstelle dann oft tagelang.

TERMINVORSCHAU
Samstag, 28. Januar 2017, 13.30 Uhr
Kreis-, Obst- und Gartenbautag in Gült-
stein
Mittwoch, 1. Februar 2017, 19.00 Uhr
Ausschußsitzung
Samstag, 18. Februar 2017, 9.00 Uhr
Winterschnittkurs

Einladung zur Mitgliederversammlung 
2017
Liebe Mitglieder,
unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
findet am Freitag, 24.02.2017, 19:30 Uhr, 
in der Begegnungsstätte des Seniorenzen-
trums statt. Folgende Tagesordnung ist vor-
gesehen:
1. Begrüßung
2.  Ehrung und Gedenken der verstorbenen 

Mitglieder
3. Bericht des 1. Vorstandes/Aussprache
4. Bericht des Kassenverwalters/Aussprache
5.  Bericht und Entlastung des Kassenver-

walters durch die Kassenprüfer
6. Entlastung des gesamten Vorstandes
7. Wahlen
 - 1. Vorsitzender
 - Kassenverwalter
 - Kassenprüfer
8. Planungen und Termine für das KJ 2017
9. Sonstiges/Anträge
Über eine rege Teilnahme würde sich der 
Vorstand sehr freuen.

3. Entlastungen
4. Neuwahlen
5. Ehrungen
6. Termine 2017
7. Anträge
8. Sonstiges 
Anträge zur Tagesordnung sind bis späte-
stens Freitag, den 10. Februar 2017, schrift-
lich beim 1 Vorsitzenden, Bernhard Schrö-
ter, einzureichen. 
Wir bitten um eine rege Teilnahme, insbe-
sondere auch aus den Reihen der Eltern 
unserer Jugendspieler, und freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Aktiven-Besprechung am Mittwoch, 1. Feb-
ruar 2017
Unsere 1. Aktiven-Besprechung in 2017 fin-
det am kommenden Mittwoch, dem 01. Fe-
bruar 2017 um 20.00 Uhr im Vereinsheim 
statt. Da hier die Termine und Übungsbe-
triebe für die nächste Zeit festgelegt wer-
den, freuen wir uns über eine zahlreiche 
Teilnahme.

Terminvorschau:
1. Februar 2017 20.00 Uhr: 
Aktiven-Besprechung, Vereinsheim
18. März 2017 20.00 Uhr
Jahreshauptversammlung. Vereinsheim
7. April 2017 19.00 Uhr:
Verkaufsveranstaltung, Vereinsheim 

Übungszeiten: 
Begleit-/ Schutzhunde, Basisausbildung:
Samstags 17.00 Uhr, mittwochs 17.30 Uhr 
sonntags Fährtenarbeit nach Vereinbarung, 
11.00 Uhr Schutzdienst
Ansprechpartner: Jutta Lutscher, 
E-Mail: ju-lutscher@t-online.de

Turnierhundesport: jeden 2. Samstag 15.30 
Uhr, immer in den geraden KW 
Ansprechpartner: Lena Schönemann,
E-Mail: Lena.Schmied1@gmx.de

Öffnungszeiten des Vereinsheimes:
Mi, Do, Fr, Sa ab 16.00 Uhr
So und Fei ab 10.30 Uhr
Montags und dienstags Ruhetag
Homepage Vereinslokal: 
www.Vereinsgaststaette-HSV-Magstadt.de

Homepage HSV: www.hsv-magstadt.de
E-Mail: info@hsv-magstadt.de

GARTENKALENDER
Schutz vor Stachelbeermehltau
Der Amerikanische Stachelbeermehltau 
überwintert überwiegend als Pilzgeflecht in 
den Knospen der Triebspitzen von Stachel-
beersträuchern. Deshalb lässt sich durch ei-
nen Rückschnitt der Triebspitzen das Infek-
tionsrisiko deutlich senken. Entfernen Sie 
das Schnittgut vollständig. und geben Sie 
dieses aber nicht auf den Kompost, sondern 
entsorgen es am besten über den Hausmüll! 

Junge Obstbäume
Wühlmäuse verursachen Fraßschäden an 
den Wurzeln und stellen vor allem für jun-

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Alle Mitglieder des Liederkranz Magstadt 
1839 e. V. sind eingeladen zur Jahreshaupt-
versammlung am 12. Februar 2017 um 
12:30 Uhr im katholischen Gemeindesaal, 
Marienstraße 13 in Magstadt. Im Jahr 2017 
ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
TOP 1 - Tätigkeitsberichte
TOP 2 - Entlastungen
TOP 3 - Neuwahlen
TOP 4 - Bericht der Chorleitung
TOP 5 - Jahresprogramm 2017
TOP 6 -  Beitragserhöhung für aktive Mit-

glieder
TOP 7 - Anträge und Verschiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung 
müssen bis spätestens 31.01.2017 schriftlich 
bei der 1. Vorsitzenden Christa Stoll, Hoh-
berger Straße 2, 71106 Magstadt, eingehen.

JUBILARFEIER
Ebenfalls am 12. Februar 2017 um 15 Uhr 
findet im katholischen Gemeindesaal die Ju-
bilarfeier des Liederkranz statt. Der Verein 
ehrt zahlreiche Mitglieder aufgrund ihrer 
langjährigen Mitgliedschaft. Zudem gibt es 
unter den Vereinsmitgliedern viele runde 
Geburtstage zu bejubeln, was ein weiterer 
schöner Grund dafür ist, sich gleich zu Be-
ginn des neuen Jahres bei frischem Kaffee 
und selbst gebackenen Kuchen zusammen-
zufinden, die gemütliche Runde zu genießen 
und ausgiebig zu plaudern und zu singen. 
Für die musikalische Unterhaltung sorgen 
der Jugendchor chorlours und inTakt. Alle 
Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.

PROBENTERMINE
•  06.02. inTakt, 20 Uhr, Vereinsraum
•  08.02. HappyKids/SwingingKids, ab 17 

Uhr, Vereinsraum
•  08.02. chorlours 18:15 Uhr, Vereinsraum
•  08.02. Stammchor, 20 Uhr, Musiksaal 

Johannes-Kepler-Schule
•  13.02. Reine Frauensache, 20 Uhr, Ver-

einsraum
•  15.02. moMENte, 20 Uhr, Vereinsraum

LIEDERKRANZ STAMMTISCH
Am 6. Februar ab 15 Uhr treffen sich wie an 
jedem 1. Montag im Monat aktive und pas-
sive Vereinsmitglieder, deren Familien und 
alle Freunde des Vereins zum gemütlichen 
Beisammensein im Vereinsraum im Neuen 
Schulhaus. Herzliche Einladung!

SINGEN MACHT SPASS!
Wer jetzt Lust hat, das Jahr 2017 mit was 
ganz Neuem zu beginnen, kommt einfach 
in einer unserer Proben vorbei! Infos und 
Ansprechpartner zu unseren vielfältigen 
Chören findet man unter www.liederkranz-
magstadt.de!

Jahreshauptversammlung 2017
Alle Spieler und Vereinsmitglieder laden 
wir herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, den 17. Februar 
2017, um 20:00 Uhr im HHC-Übungslokal 
in der Johannes-Kepler-Schule ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte

www.Liederkranz-Magstadt.de

Liederkranz
Magstadt 1839 e.V

Hundesportverein
Magstadt e.V.
www.hsv-magstadt.de

Obst- und Gartenbau- 
verein Magstadt
www.ogv-magstadt.de

Förderverein 
Johannes-Täufer-
Kirche 
Magstadt e.V.
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können digitale Medien zu mehr Sicherheit 
für den Einzelnen führen? Diese und weitere 
Fragen will das interdisziplinäre Forschungs-
projekt PräDiSiKo untersuchen. Dafür sol-
len Sicherheitsinformationen und präventive 
Botschaften in einem innovativen Konzept 
mithilfe digitaler Medien kommuniziert wer-
den. Bislang einmalig in Deutschland: Das 
Projekt will eine Datengrundlage schaffen, 
um klassische Prävention mit dem neuartigen 
Ansatz auf Wirksamkeit und Kosteneffizienz 
zu überprüfen. Die Ergebnisse sollen die Zu-
kunft der präventiven Kommunikation zwi-
schen Behörde und Bevölkerung prägen.
Vorfälle extremer Gewalttaten, bewaffnete 
Angriffe oder extremistisch motivierte Taten 
zeigen es: Digitale Medien, allen voran soziale 
Netzwerke, können die Sicherheitskommuni-
kation zwischen Polizei und Bevölkerung im 
Ernstfall positiv beeinflussen. Und nicht nur 
das – der erfolgreiche Dialog zwischen den 
beiden Seiten wirkt sich auch positiv auf das 
Sicherheitsgefühl des Einzelnen aus. Diese 
positiven Eigenschaften gilt es auch in der 
polizeilichen Präventionsarbeit nutzbar zu 
machen. Das Projekt PräDiSiKo, gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung, will diese Erfolgsfaktoren aus unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Blickwinkeln 
untersuchen und ein neuartiges Präventions-
konzept realisieren. Der neue Ansatz wird 
zugleich evaluiert – auch aus ökonomischen 
Gesichtspunkten. 
Zum Verbund gehören die Hochschule der 
Medien Stuttgart (HdM), die Leibniz Uni-
versität Hannover, die Marketingagentur 
MOSAIQ GmbH, die Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol) und die Polizeiliche Kri-
minalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK). Von polizeilicher Seite vertreten 
sind auch das Bundeskriminalamt und das 
Landeskriminalamt Niedersachsen. Damit 
sind Experten der Medienethik bis hin zur 
Kommunikationswissenschaft, Kriminologie 
und der Ökonomie vertreten.
Mit PräDiSiKo wird eine Kommunikati-
onsplattform geschaffen, die es der Polizei 
erlaubt, kriminalpräventive Botschaften in 
einem neuartigen Ansatz nachhaltig an die 
Bevölkerung zu kommunizieren. Mithilfe 
narrativer Szenarien (interaktive Inhalte und 
Filmsequenzen) soll ein ethisch vertretbarer, 
anschlussfähiger Dialog mit dem Bürger an-
gestoßen werden. So können verschiedene 
Zielgruppen spezifisch angesprochen werden. 
„Wir wollen neue Kommunikationswege eva-
luieren und daraus strategische Überlegungen 
für wissenschaftliche Diskussionen ableiten“, 
sagt Verbundkoordinatorin und Professorin 
an der Hochschule für Medien Gabriele Kille. 
„Mit PräDiSiKo wollen wir vor allem im Be-
reich narrative und dialogorientierte Kommu-
nikation neue Erkenntnisse gewinnen.“
Inhaltlich setzt das Projekt am Thema Zi-
vilcourage an. Analysiert werden Einfluss-
faktoren, die den Einzelnen in bestimmten 
Situationen zu couragiertem Handeln bewe-
gen. „Die Förderung von Zivilcourage ist ein 
Schwerpunkt polizeilicher Prä-ventionsarbeit 
und zwar im öffentlichen Raum, im digitalen 
Alltag sowie im sozialen Umfeld“, sagt Ger-
hard Klotter, Vorsitzender der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und des 
Bundes. „Für die Polizei ist das Projekt eine 
herausragende Gelegenheit, ihre Arbeit im 
Bereich der Kriminalprävention aus vielen 
Perspektiven wissenschaftlich zu untersu-
chen. Und wir erhoffen uns neue Impulse für 
die Sicherheitskommunikation der Zukunft – 
damit wir die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger erhöhen können.“
Mehr zum Forschungsprojekt: 
www.praedisiko.polizei-beratung.de 

Einsätze Helfer vor Ort
Einsatz Nr. 92 Samstag, 14.01.2017
chirurgischer Notfall mit Notarzt, 1 Helfer 
im Einsatz 
Einsatz Nr. 93 Sonntag, 15.01.2017
internistischer Notfall, 1 Helfer im Einsatz
Einsatz Nr. 94 Sonntag, 15.01.2017
Verkehrsunfall, 2 Helfer im Einsatz
Einsatz Nr. 95 Mittwoch, 18.01.2017
chirurgischer Notfall, 1 Helfer im Einsatz 

S6/60: Sperrung zwischen  
Zuffenhausen und Schwabstraße
26. bis 29 Januar – Bahnen fahren nur zwi-
schen Weil der Stadt/Böblingen und Zuf-
fenhausen – Ersatzbusse im Einsatz
Wegen Bauarbeiten in Feuerbach im Rah-
men von S21 fährt die S6/60 von Donners-
tag, 26. Januar, bis Sonntag, 29. Januar 
2017, nur bis Zuffenhausen. Am Bahnhof 
Feuerbach wird die Bahnstrecke zum neuen 
Stuttgarter Hauptbahnhof hergestellt und 
an die bestehenden Gleise angebunden. 
Da zeitweilig nur zwei statt vier Gleise zwi-
schen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttg-
art Nord zur Verfügung stehen, fahren die 
Bahnen der S6/60 nicht zwischen Zuffen-
hausen und Schwabstraße 
Fahrgäste in Richtung Stadtmitte können 
in Zuffenhausen auf die Linien S4 oder S5 
umsteigen. Am Donnerstag, 26. und Frei-
tag, 27. Januar haben sie darüber hinaus die 
Möglichkeit, mit Ersatzbussen von Leon-
berg zur Universität und anschließend mit 
den S-Bahn-Linien S1, S2 oder S3 in die 
Stadtmitte zu fahren:
Ersatzbusse im Einsatz         
Zwischen Leonberg ZOB und Universität 
(Schleife) sind am Donnerstag, 26. Januar, 
und Freitag, 27. Januar, Ersatzbusse der 
Linie S6Z unterwegs. Der Bus hält auch an 
der Haltestelle Leonberg Golfplatz. Er fährt 
von 5.53 bis 20.53 Uhr zur Minute 53 und 23 
am Bahnhof Leonberg ab. In der Gegenrich-
tung sind die Busse von 5.18 bis 20.18 Uhr 
jeweils zur Minute 18 und 48 ab Universität 
im Einsatz.
Da die S-Bahnen vom 26. bis 29. Januar 
nicht in Feuerbach halten, pendeln Er-
satzbusse mit der Liniennummer S6E zwi-
schen Zuffenhausen ZOB und Feuerbach 
Bahnhof. Sie sind in beiden Richtungen im 
10-Minuten-Takt unterwegs. 
In Zuffenhausen fahren die S-Bahnen in 
Richtung Leonberg zu den üblichen Zeiten 
abweichend von Gleis 12 ab. 
Der VVS empfiehlt seinen Fahrgästen, ihre 
persönliche Verbindung über die elektro-
nische Fahrplanauskunft (EFA) des VVS 
über die App „VVS Mobil“ oder die VVS-
Homepage unter www.vvs.de abzurufen.
(pk)

Mit Forschung zur besseren 
Sicherheitskommunikation  

der Polizei
Forschungsprojekt untersucht Faktoren er-
folgreicher Kommunikation zwischen Polizei 
und Bevölkerung - Ziel: Mehr Sicherheit für 
den Einzelnen durch nachhaltigere Präven-
tion
Wie lässt sich Kriminalität verhindern? Wie 
lassen sich sicherheitsrelevante Themen kom-
munizieren ohne Angst zu erzeugen? Und 

Liebe Bläserinnen und Bläser,
am kommenden Sonntag, 29.01.2017 dür-
fen wir den Gottesdienst in der Johannes-
Täufer-Kirche unter der Leitung von Be-
triebsseelsorger Pfarrer Andreas Hiller 
musikalisch mitgestalten.
Wir treffen uns dazu um 9:15 Uhr spiel-
bereit in der Kirche. Probe wie immer am 
Donnerstag um 19:45 Uhr im ev. Gemein-
dehaus.

Winterimpressionen vom Hölzersee
Am vergangenen Wochenende wagten sich 
bereits zahlreiche Schlittschuhläufer und 
Eisstockspieler bei herrlichem Sonnenschein 
auf den zugefrorenen See. Das Betreten des 
Sees erfolgt allerdings auf eigene Gefahr, es 
liegt keine offizielle Freigabe vor.
An der Fischerhütte gibt es leckeren Glüh-
wein, Tee, Kaffee oder kalte Getränke. Es 
werden auch verschiedene Würste (warm 
und kalt) angeboten.
Öffnungszeiten:
Samstag 14-20 Uhr/Sonntag 10-20 Uhr

DRK-Gymnastikgruppe 60-plus in Mag-
stadt startet wieder!
Nach der Herbstpause beginnt die 60-
plus Gruppe wieder. Immer mittwochs ab 
dem 11.01.2017 von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
"Neues Schulhaus" in Magstadt
Alle Frauen und Männer, die sich gerne in 
einer Gruppe bewegen, sind herzlich ein-
geladen, auch eine Schnupperstunde ist 
möglich.
Gymnastik fördert und verbessert die Be-
weglichkeit, regt Herz, Geist, Kreislauf und 
Atmung schonend an und schult das Reak-
tions-, Koordinations- und Konzentrations-
vermögen.
Nähere Informationen und Anmeldung 
bei der Kursverantwortlichen Eike Bühler 
unter Tel. 0 70 31/6 90 44 05, oder bei der 
Übungsleiterin Andrea Merz, Tel. 0 71 59/ 
4 56 49.

www.drk-magstadt.de

Magstadter Rotkreuzladen
Öffnungszeiten: 

Montag und Mittwoch: 
von 10.00-12.00 Uhr und 16.00-18.30 Uhr 
sowie Samstag von 10.00-12.00 Uhr

CVJM Magstadt.e.V.
www.cvjm-magstadt.de

Wissenswertes 




